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Vorwort
Der Kreis Warendorf als öffentlicher Träger der Jugendhilfe für 10 Städte 
und Gemeinden legt Ihnen den Jahresbericht 2012 vor. Mein Bestreben ist 
es, mit diesem Format die Arbeit des Amtes für Kinder, Jugendliche und 
Familien darzustellen und anhand  ausgewählter Praxisbeispiele und The-
mendarstellungen zu verdeutlichen.

Das Jahr 2012 stand vor allem unter zwei inhaltlichen Schwerpunkten.

Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter dreijährige Kinder 
in einer Tageseinrichtung oder in Tagespfl ege zum 01.08.2013 war durch 
die Intensivierung der Planungsarbeit in 2012 vorzeitig zu sichern. Ich freue 
mich, dass es gelungen ist, dieses Ziel zu erreichen. Möglich war dies im Zu-
sammenwirken aller Beteiligter, insbesondere durch die tatkräftige Unterstüt-
zung der jugendamtsangehörigen Städte und Gemeinden sowie in Abstim-
mung mit den vielen einrichtungstragenden Trägern der freien Jugendhilfe. 
Dieses sind u.a. die Kirchengemeinden, die Wohlfahrtsverbände und Elterninitiativen. Das so genannte „Ende 
der Fahnenstange“ dürfte aber auch hier noch nicht erreicht sein. Abzuwarten bleibt, wie sich die Nachfrage 
nach Plätzen in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird. Die Sicherstellung der Tagesbetreuungsmög-
lichkeiten und der Rechtsanspruch hierauf bleibt ein wichtiges kommunalpolitisches Ziel. 

Mit Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes zum 01.01.2012 erhält die vorbeugende präventive Arbeit 
mit Blick auf das Wohlergehen von Kindern, Jugendlichen und Familien nun auch eine deutlichere gesetz-
geberische Bedeutung. Schon seit längerer Zeit ist der Kreis Warendorf bemüht, seine Aktivitäten im Bereich 
der Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien frühzeitig, lebensphasenorientiert und damit präventiv 
auszurichten. Diese Bemühungen werden fortlaufend verstärkt und weiterentwickelt. Auch 2012 konnte die 
Arbeit des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien in diesem Bereich deutlich vorangebracht werden. Die 
Tatsache, dass der Kreis Warendorf eine von 18 Modellkommunen im Rahmen des Landesprojektes „Kein 
Kind zurücklassen“ bildet, unterstützt diesen Entwicklungsprozess nachhaltig. Auch das Kreisentwicklungspro-
gramm Warendorf 2030 greift diese Entwicklungsperspektive auf und macht sie zum Ziel einer nachhaltigen 
Sicherstellung der Lebensqualität und Familienfreundlichkeit im Kreis Warendorf. 

Die Arbeit im Rahmen der Jugendhilfe lebt von der Mitwirkung und dem Engagement vieler Beteiligter, sowohl 
hauptamtlicher als auch ehrenamtlicher. Mein Dank gilt allen Akteuren in diesem Aufgabenfeld, verbunden mit 
dem Wunsch, die erfolgreiche Zusammenarbeit aktuell und in der Zukunft fortzusetzen.

Warendorf, im April 2013

Dr. Olaf Gericke 
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Die Kosten der Jugendhilfe
Prävention, Beratung und Unterstützung im Rah-
men der Leistungserbringung der Jugendhilfe (SGB 
VIII – ab 2012 zusätzlich Bundeskinderschutzgesetz 
BKiSchG) binden neben den fachlichen/personellen 
Ressourcen in erheblichem Umfang finanzielle Mit-
tel. Einzelne Leistungsbereiche sind in diesem Be-
richt exemplarisch erwähnt und dargestellt. 

Nutzen und Aufwand im Kontext Jugendhilfe müs-
sen in einem angemessenen Verhältnis zueinan-
der stehen. Der Mitteleinsatz zur Erbringung der 
Leistungen nach dem SGB VIII unterliegt dabei 
stets auch den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit 
und einer sorgfältigen Verwaltung. Es gilt dabei, die 
begründeten Rechtsansprüche von Eltern (Sorge-
berechtigten) rechtzeitig und ausreichend zu erfül-
len, aber auch gruppen- und sozialraumbezogene 
Leistungen (z. B. Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, 
Netzwerke etc.) angemessen zu berücksichtigen. 

Insbesondere der Angebotsausbau zur Realisierung 
des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz 
für die unter Dreijährigen sowie die Hilfen zur Erzie-
hung im stationären Bereich (Heimerziehung) bin-
den erheblich finanzielle Mittel.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Kostenent-
wicklung der Jugendhilfe im Bereich des Amtes für 
Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises Wa-
rendorf seit 2009 folgendermaßen dar:

Nach Abzug unterschiedlicher Ausgleichszahlungen, 
z. B. in Form von Landesmitteln, verbleibt ein jähr-
licher Zuschussbedarf. Dieser betrug für das Jahr 
2011 insgesamt 26.508.390 €. Da der Jahresab-
schluss für das Jahr 2012 noch nicht abgeschlossen 
ist stellt der Wert für das Jahr 2012 ein vorläufiges 
Rechnungsergebnis dar. Der Wert für 2013 gibt den 
Haushaltsansatz im Haushaltsplan 2013 wieder. 

Der Zuschussbedarf wird von den Kommunen im 
Einzugsbereich des Amtes für Kinder, Jugendliche 
und Familien im Rahmen der Jugendamtsumlage 
ausgeglichen. Dieser Betrag ist nicht unerheblich 
und stellt eine entsprechende Belastung der kom-
munalen Haushalte dar. Insofern ist der Leistungs-
umfang der Jugendhilfe, also der tatsächliche Mehr-
wert dessen, was in den Kommunen „ankommt“, 
transparent darzustellen. Allerdings sei an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, dass der jährlich neu zu 
definierende Hebesatz zur Bestimmung der Jugend-
amtsumlage mit Blick auf den Kreis Warendorf ge-
genüber Kreisen vergleichbarer Größe und Beschaf-
fenheit, deutlich unterdurchschnittlich entwickelt ist.

Aufgabenbereich 2009 2010 2011 2012 
(vorläufig)

Kindertagesbetreuung 11.948.604 € 13.308.157 € 13.330.987 € 12.549.853 €

ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung 8.323.032 € 8.875.467 € 9.658.813 € 9.783.681 €

Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 1.027.710 € 863.685 € 909.244 € 1.019.197 €

Familien- und Jugendgerichtshilfe 786.832 € 854.933 € 822.797 € 902.628 €

Jugendförderung und Familienbildung 587.333 € 411.616 € 669.518 € 917.636 €

weitere Leistungen des AKJF 1.298.014 € 1.655.122 € 1.117.032 € 1.259.984 €

Zuschussbedarf insgesamt 23.971.526 € 25.968.981 € 26.508.390 € 26.432.979 €

Hebesatz der Jugendamtsumlage 16,2% 16,6% 16,9% 16,4%

Entwicklung des Zuschussbedarfes des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien 

Rechnungsergebnisse
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Im Vergleich der 10 Umlandkreise ergibt sich ein 
durchschnittlicher Hebesatz von 20,�6%. Der Hebe-
satz der Jugendamtsumlage für den Kreis Waren-
dorf beträgt für das Jahr 2012 16,�0%. Der höchste 
zu verzeichnende Hebesatz mit Blick auf die 10 Ver-

Hebesatz der Jugendamtsumlage 2012
(Vergleich der Kreise Borken, Coesfeld, Gütersloh, Hochsauerlandkreis, Höxter, 

Siegen-Wittgenstein, Soest, Steinfurt, Unna und Warendorf)
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Kreis Warendorf niedrigster Umlagesatz höchster Umlagesatz Durchschnitt

gleichskreise beträgt 26,�0%. Diese Daten weisen 
u. a. darauf hin, dass trotz des nicht geringen Mit-
telbedarfes für die Jugendhilfe in Verantwortung des 
Kreises Warendorf angemessene und moderate Ko-
stenstrukturen vorherrschen.
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Der Kreis Warendorf nimmt seit 2006 am landes-
weiten Vergleichsring Jugendhilfe teil (KGSt – IKO-
Netz). An der aktuellen Projektphase (2009 - 2012) 
nehmen 9 Kreise aus Nordrhein-Westfalen teil. Er-
freulicherweise gehören zu den Teilnehmern auch 
Nachbarkreise und die Münsterlandkreise. Dies er-
möglicht einen guten regionalen Vergleich.

Im Vergleichsring wurde ein Kennzahlensystem für 
den Bereich der Hilfen zur Erziehung entwickelt. Die 
Kennzahlen enthalten keine Angaben zur Wirksam-
keit oder Zielerreichung einer Hilfe. Die Festlegung, 
ab wann ein Wert gut, akzeptabel oder schlecht 
ist, muss jedes teilnehmende Jugendamt individu-
ell bewerten. Es geht weiterhin darum, sogenannte 
Steuerungsinformation zu gewinnen bzw. Hand-
lungsbedarfe zu erkennen. Die Auswertungen des 
Vergleichsringes dienen als Grundlage für Entschei-
dungen und Prioritätensetzungen.

Künftig ist der Aspekt der Wirksamkeit einer Hilfe bei 
der Betrachtung differenzierter zu berücksichtigen.

Ausgewertet werden sowohl die ambulanten als 
auch die stationären Hilfen zur Erziehung und die 
Eingliederungshilfen gem.  § 35 a SGB VIII. 

Zu den ambulanten Hilfearten im Rahmen dieses 
Kennzahlenvergleiches gehören Hilfen zur Erzie-
hung nach § 27 Abs. 2 und 3 SGB VIII, Soziale 
Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaften, Sozi-
alpädagogische Familienhilfen, intensive sozialpä-

dagogische Einzelbetreuung und ambulante Hilfen 
nach § 35 a SGB VIII.

Stationäre Hilfearten sind Heimerziehung und Voll-
zeitpflege sowie stationäre Eingliederungshilfe nach 
§ 35 a SGB VIII.

Nachstehend werden einige Kennzahlen vorgestellt. 
In den Übersichten ist jeweils das Ergebnis des 
Kreises Warendorf im Vergleich zum Median (Zen-
tralwert) sowie zum Minimal- und Maximal-Wert der 
teilnehmenden Jugendämter dargestellt.

Die Datenlage bezieht sich auf die Ergebnisse der 3. 
Projektphase (Datenlage 2011). 

1.  Ø Kosten aller Hilfearten pro Einwohner im  
      Alter von 0 bis 20 Jahre
In der ersten Übersicht sind die Ø Kosten aller Hilfen 
zur Erziehung pro Einwohner im Alter von 0 – 20 
Jahren dargestellt. Berücksichtigt sind nur die Zah-
lungen an Dritte (freie Träger, Heime, Pflegefamilien 
etc.). 

Personal- und Sachkosten für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Amtes für Kinder, Jugendliche 
und Familien sind nicht berücksichtigt. Da diese 
Werte je Hilfefall nur geschätzt werden können, ist 
ein Vergleich mit den anderen Kreisen nur bedingt 
möglich.

 

 

Kostenentwicklung im Vergleich



9

Jahresbericht 2012

 

Von 2006 zu 2011 sind die Kosten pro Jungeinwoh-
ner beim Kreis Warendorf um 26 % gestiegen. Mit 
231,52 € entspricht dieser Wert dem Minimum im 
Vergleich. Die Ø Kosten des Kreises Warendorf 
liegen damit rund 70 € unterhalb des Medians. Ins-
besondere im stationären Jugendhilfebereich ist für 
2012 und 2013 von steigenden Kosten auszugehen. 
Grund hierfür ist die stetige Verteuerung des beste-
henden Angebotes. Hinzu kommen fallabhängige  

Aspekte, z. B. erforderliche Zusatzleistungen, durch 
die die Kosten pro Fall erhöht werden.

2.  Anteil der betreuten jungen Menschen in allen  
     Hilfen an der Bevölkerung im Alter von 0 – 20  
     Jahre
Der Anteil der betreuten Kinder und Jugendlichen 
an der Bevölkerung ist auch im Jahr 2011 weiter ge-
stiegen. 

Ø Kosten aller Hilfearten pro Einwohner 
im Alter von 0 bis 20 Jahre
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Kreis Warendorf 183,97 € 176,70 € 180,97 € 210,28 € 222,32 € 231,52 €

Median 205,15 € 204,44 € 238,01 € 271,79 € 320,51 € 300,81 €

Minimum 109,07 € 156,44 € 180,97 € 203,14 € 222,32 € 231,52 €

Maximum 316,46 € 313,38 € 384,83 € 446,07 € 362,41 € 383,32 €
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an der Bevölkerung im Alter von 0 - 20 Jahre
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Kreis Warendorf 1,31% 1,41% 2,01% 2,37% 2,59% 2,75%

Median 1,43% 1,94% 2,08% 2,56% 3,18% 2,93%

Minimum 0,81% 1,28% 1,38% 1,67% 2,53% 2,38%

Maximum 2,27% 2,84% 3,63% 3,99% 3,94% 4,09%

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Maßgebend für die Steuerung ist der Anteil der am-
bulanten Hilfen im Vergleich zu den stationären Hil-
fen. Soweit möglich, sollen Hilfebedarfe vorrangig 
durch eine ambulante Hilfe gedeckt werden.

Durch die intensive Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen in der Offenen Ganztagsschule hat der 
Anteil der ambulanten Hilfen im Kreis Warendorf 
deutlich zugenommen. Ende 2011 wurde für 120 
Kinder ein Förderplatz finanziert. Zusätzlich wurden 
ab 2011 Förderplätze OGS plus eingerichtet.

Deutlich ist allerdings auch, dass der Bedarf an Hil-
fen grundsätzlich steigt. Diese Tendenz ist insbe-
sondere bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe 
zu erkennen. Haben am 31.12.2006 48 Familien  mit 
101 Kindern eine solche Hilfe bekommen, waren es 
Ende 2011 schon 10� Familien mit 177 Kindern. Da-
rüber hinaus lässt der Kinderschutz im ambulanten 
Bereich die Fallzahlen steigen.

3. Vergleich der ambulanten und stationären Hilfen
Die Quotienten bilden das Verhältnis der ambulanten 
zu den stationären Hilfen ab. Allein aus Kostengrün-
den sollten vorrangig ambulante Hilfen in einer Fa-
milie eingesetzt werden. Als Ergebnis dieses Prin-
zips „ambulant vor stationär“ konnte das Verhältnis 
der ambulanten zu den stationären Hilfen seit dem 
Jahr 2006 verdoppelt werden:

  Quotient: auf eine stationäre HzE kommen … am- 
   bulante HzE
   2006     2007    2008     2009    2010     2011
   0,82     0,77    1,45    1,60    1,73     1,67

Obwohl die Fallzahlen für die Vollzeitpflege und 
für die Heimerziehung insbesondere seit dem Jahr 
2010 steigen, erreicht der Kreis Warendorf einen 
sehr guten Quotienten. Zum einen werden vor ei-
ner stationären Unterbringung mehr Sozialpädago-
gische Familienhilfen in den Familien installiert, zum 
anderen wirken sich hier die ambulanten Hilfen in 
der OGS wieder aus. 

Ausgehend vom Jahr 2006 konnte der Anteil der 
ambulanten Hilfen von �5 % auf nun 63 % im Jahr 
2011 erhöht werden.
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Relevant für eine vergleichende Betrachtung der 
Kostenentwicklung sind die durchschnittlichen Fall-
kosten für die ambulanten und die stationären Hilfen 
je Fall im Vergleich mit anderen Kreisen:
 

Sowohl bei den ambulanten Hilfen als auch bei 
den stationären Hilfen erreicht der Kreis Warendorf 
im Vergleich der Kostenfaktoren einen sehr guten 
Wert. Bei den durchschnittlichen Kosten je Fall für 
ambulante Hilfen erreicht der Kreis Warendorf im 
Vergleich sogar den Spitzenplatz.

4. Vergleich der Vollzeitpflege und Heimerziehung
Ein weiterer wichtiger Quotient ist das Verhältnis der 
Heimerziehungen zu den Vollzeitpflegen.

  Quotient: auf eine Heimerziehung kommen … Voll- 
  zeitpflegen
   2006     2007     2008     2009    2010     2011
   1,�2     1,61     1,52     1,32    1,25     1,30

 

 

Ø Kosten pro Fall im Jahr 2011
(Zahlungen an Dritte)
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ambulant 3.400,77 € 4.461,97 € 3.400,77 € 6.403,78 €

stationär 19.241,34 € 22.808,14 € 17.814,81 € 25.142,22 €

Kreis Warendorf Median Minimum Maximum
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Der Anteil der Vollzeitpflegen an allen Heimerzie-
hungen ist leicht rückläufig. Ursächlich für diese 
Entwicklung ist u.a. die steigende Zahl der Heimer-
ziehungen. Zu Beginn des Jahres 2008 lebten 63 
junge Menschen in einem Heim, Ende 2012 waren 
es bereits 82. Jedoch stiegen auch die Fallzahlen im 
Bereich der Vollzeitpflege. In diesem Bereich stieg 
die Fallzahl von Ø 132 jungen Menschen im Jahr 
2008 auf Ø 158 im Jahr 2012. 

 

 

Auch bei dem Vergleich der Ø Kosten pro Fall für 
Vollzeitpflegen und für Heimerziehung erreicht der 
Kreis Warendorf einen guten Wert. Aufgrund des 
Konzeptes „Familien stärken – Elternverantwortung 
fördern“ mit dem Caritasverband Warendorf und 
dem damit verbundenen günstigeren Tagessatz für 
die Heimunterbringung ist davon auszugehen, dass 
die Kosten für die Heimerziehung auf diesem Ni-
veau gehalten werden können.  
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Fazit:
Der kennzahlengestützte interkommunale Vergleich 
bietet die Möglichkeit, mit Hilfe von Kennzahlen die 
eigenen Leistungen zu erfassen, sie mit anderen 
Jugendämtern zu vergleichen und Unterschiede 
fachlich herauszustellen und zu diskutieren. Für die 
örtliche Steuerung können wertvolle Hinweise ge-
wonnen werden.

In der jährlich stattfindenden Arbeitsgruppensitzung 
werden jedoch nicht nur die Kennzahlen diskutiert. 
In der Sitzung stellen die teilnehmenden Jugend-
ämter ihre aktuellen Arbeitsschwerpunkte vor. Der 
Austausch von Erfahrungen, Ideen und Lösungen 
ist neben der Erhebung der Kennzahlen ein wesent-
licher und wichtiger Bestandteil.

Im Vergleich bedeutet dies,
• dass der Kreis Warendorf bei der Auswer- 
 tung der Kennzahlen überwiegend gute bis  
 teilweise sehr gute Werte erreicht hat.
• dass bei allen Kreisen die Inanspruchnah- 
 me von Hilfen zur Erziehung weiterhin  
 steigt.
• dass die Ø Kosten pro Fall pro Jahr deutlich  
 günstiger sind als in anderen Kreisen, aller- 
 dings bei steigender Tendenz.

Daraus leiten sich wichtige Steuerungsinformati-
onen und Ziele ab:

• die Fortschreibung von Kennzahlen, die die  
 Wirksamkeit bzw. Zielerreichung der Hilfen  
 messen und wirtschaftliches Handeln ver- 
 bessern.
• die Teilnahme am Vergleichsring ist wichtig  
 für die Steuerung und wird daher weiterge- 
 führt.
• weitere Stärkung der Rückführungsper- 
 spektive durch begleitende Elternarbeit. 
• verbesserte Sicherstellung einer Anschluss- 
 perspektive für weitergehende Hilfen im Vor- 
 feld und Abschluss der Maßnahme. 
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Kindertagesbetreuung
Zum 01.08.2013 kommt nun der Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung 
des ersten Lebensjahres. Die Realisierung dieses 
Rechtsanspruches bestimmt die Arbeit des Sachge-
bietes Tagesbetreuung weitestgehend.
Der stetige und bedarfsorientierte Ausbau des Be-
treuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren 
in Tageseinrichtungen und Tagespflege bildet ein 
wichtiges kommunalpolitisches Ziel. Neben den be-
reits umfangreich durchgeführten Investitionsmaß-
nahmen wurden weitere Ausbaumaßnahmen ge-
plant und zum Teil auch schon realisiert. 

Wurde bei der Bedarfsabfrage auf Bundesebene 
von einer Inanspruchnahmequote von ca. 35 % 
(bzw. 39 %) ausgegangen, wird im Zuständigkeits-
bereich des Amtes für Kinder, Jugendliche und 
Familien des Kreises Warendorf für das Kindergar-
tenjahr 2013/2014 eine Versorgungsquote von ca. 
44,8 % angestrebt. Hierbei sind sowohl die Plätze in 
Kindertageseinrichtungen als auch in Kindertages-
pflege berücksichtigt. Auch wird der hohen Nachfra-
ge an Betreuungswünschen für zweijährige Kinder 
Rechnung getragen. 

Ausbau der Plätze für unter 3-jährige Kinder in Einrichtungen
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Hierbei sind regionale Unterschiede zu berücksichti-
gen. Das örtliche Angebot an Plätzen in Kindertage-
seinrichtungen, der Tagespflege und den Spielgrup-
pen gestaltet sich unterschiedlich. Ursächlich hierfür 
ist das Nachfrageverhalten der Eltern. 

Einen wichtigen Bestandteil der Betreuungs-
landschaft bilden weiterhin die Spielgruppen, die 
eine Betreuungszeit von ca. 10 bis 25 Stunden 
wöchentlich anbieten können. Eltern nutzen dieses 
Angebot gerne im Vorfeld eines Kindertagesstätten-
besuches. Damit dieses Angebot auch zukünftig zur 
Verfügung gestellt werden kann, soll in Kürze der 
Finanzierungsrahmen für Spielgruppen überarbeitet 
und den aktuellen Entwicklungen angepasst wer-
den. Dem zunehmenden Betreuungsbedarf unter 

dreijähriger Kinder wird damit Rechnung getragen. 

Die Umsetzung des Rechtsanspruches für Kinder 
ab dem ersten Lebensjahr soll im Wesentlichen ei-
ner Verbesserung der Vereinbarung von Familie und 
Beruf dienen.
Elementarerziehung ist aber auch ein wesentlicher 
Teil der lokalen frühen Bildung und Förderung von 
Kindern. Parallel zum rasch fortschreitenden Kapa-
zitätsausbau ist die Förderungsqualität in den Ta-
geseinrichtungen und der Tagespflege aktuell und 
künftig ein wichtiges Thema. 

Hieran ist im Zusammenwirken mit den Trägern der 
Einrichtungen verstärkt zu arbeiten. Das gilt auch 
für ein möglichst einheitliches Verfahren des Über-
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Vergleich der Versorgungsquoten U3 in Einrichtungen
der Kindergartenjahre 2012/2013 und 2013/2014 (prozentual)
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gangs von der Kindertagesstätte in den schulischen 
Bereich. 

Die Gesamtverantwortlichkeit für den Planungs-
prozess trägt das Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien als Träger der öffentlichen Jugendhilfe. In 
seiner Planungsverantwortung sind die Aufgaben 
und Leistungen gem. § 24 ff. SGB VIII und KiBiz  
Nordrhein-Westfalen zu erfüllen.

Auf Grund der Besonderheit dieser Situation wurde 
in der Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII „Ta-
gesbetreuung für Kinder“, eine Rahmenvereinba-
rung entwickelt, deren Ziel es ist, die Bedingungen 
zur Platzvergabe anzugleichen und transparent zu 
gestalten. 
Die Rahmenvereinbarung definiert Vergabekriterien 
für Kinder unter einem Jahr (bedingter Rechtsan-
spruch) sowie die Vergabe der Plätze für Kinder von 
einem bis zu drei Jahren (grundsätzlicher Rechts-
anspruch). Zudem wird Bezug genommen auf die 
Vergabe und die Gestaltung der Buchungszeiten.
Die Kriterien für diese Platzvergabe wurden mit den 
Tageseinrichtungen und den Trägervertretern in-

tensiv erörtert und diskutiert. Anregungen 
wurden, soweit möglich, berücksichtigt. 
Strittige Punkte wurden ausführlich disku-
tiert. 
In seiner Sitzung am 19.11.2012 hat der 
Jugendhilfeausschuss des Kreises Wa-
rendorf diese Vereinbarung beschlossen, 
die als Grundlage für die kommende Pla-
nungsphase dienen wird. 
Viele Einrichtungsleitungen und Träger-
vertreter begrüßen diese Vereinbarung, 
da sie ihnen eine gute Orientierungs- und 
Entscheidungshilfe bietet. Auch die Vertre-
ter des Kreiselternrates unterstützen diese 
Vereinbarung ausdrücklich, da aus Sicht 
der Eltern mehr Transparenz in der Ver-
gabe der zur Verfügung  stehenden Plätze 
hergestellt wird. Ebenfalls aufgenommen 
wurde die Terminierung eines einheitlich 
abgestimmten Anmeldeverfahrens. 

Als Neuerung hierzu wurde in jeder Stadt 
und Gemeinde mit den Akteuren vor Ort 
eine Regionalkonferenz durchgeführt. 
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Eingebunden wurden die Vertreter der Städte und 
Gemeinden, Trägervertreter, Fachberatungen, Ein-
richtungsleitungen und der  Kreiselternrat. 
In diesen Konferenzen konnten die vorliegenden 
Anmeldedaten gesichtet und in ihren Tendenzen 
bewertet werden. Diese Verfahrensweise hat sich 
bewährt. 
Das Verfahren selbst hat für ein hohes Maß an 
Transparenz und Offenheit gesorgt. Rückmeldungen 
aus den Städten und Gemeinden machen deutlich, 
dass diese Entwicklung äußerst positiv gesehen 
wird. Aus Sicht des Amtes für Kinder, Jugendliche 
und Familien sind so frühzeitig Korrekturen in der 
Planung möglich. Lösungsanforderungen können  
zeitig erkannt werden. 
Da zum kommenden Kindergartenjahr alle investiv 

geförderten Plätze für Kinder unter drei Jahren zwin-
gend in den Tageseinrichtungen vorgehalten und 
auch für diese Altersgruppe genutzt werden müs-
sen, hatte sich stellenweise ein zusätzlicher Bedarf 
für die Altersgruppe der über Dreijährigen ergeben. 
Hier konnten mit großem Engagement der vor Ort 
tätigen Träger der freien Jugendhilfe und den Kom-
munen tragfähige Lösungen im Bestand der beste-
henden Einrichtungen zur Verfügung gestellt wer-
den. 
Insgesamt ist hervorzuheben, dass alle Träger der 
freien Jugendhilfe die Tagesbetreuung von Kindern 
in Einrichtungen und Tagespflege als besondere 
Herausforderung sehen. Diese Verantwortungs-
gemeinschaft erfüllt die gesetzlichen Vorgaben mit 
einem hohen Maß an Kreativität und Engagement. 

Entwicklung der Versorgungsquote U3 mit Tagespflege
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Plätze für Kinder unter 3 
Jahren
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Planung
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Planung

in Kindertageseinrichtungen 602 731 792 837 1.128 1.208 1.288
in Kindertagespflege 134 150 210 230 446 446 446
Gesamt 736 881 1.002 1.067 1.574 1.654 1.734
Versorgungsquote 20,5% 23,2% 27,5% 30,4% 44,8% 47,7% 50,0%



17

Jahresbericht 2012
Fachtag Kindertagespfl ege im Kreis Warendorf - ein Baustein der Qualitätssicherung
Wie schon in den vergangenen Jahren lag ein 
Schwerpunkt im Arbeitsfeld Kindertagespfl ege des 
Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien in der 
Qualifi zierung von Kindertagespfl egepersonen. Kin-
dertagespfl egepersonen haben einen familiener-
gänzenden Förderauftrag, der die Erziehung, Bil-
dung und Betreuung des Kindes umfasst und sich 
auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige 
Entwicklung des Kindes bezieht. 

Am 30.06.2012 fand ein ganztägiger Fachtag zum 
Thema „Auf den Anfang kommt es an – beziehungs-
orientierte Bildungsarbeit in der Kindertagespfl ege“  
für Tagespfl egepersonen in Kooperation mit dem 
Haus der Familie Warendorf statt. 
48 Tagespfl egepersonen nahmen teil. 

Nach der Begrüßung durch Herrn Wolfgang Rü-
ting (Leiter des Amtes für Kinder, Jugendliche und 
Familien des Kreises Warendorf) und Frau Ursula 
Klauß (Dipl.- Sozialarbeiterin, päd. Mitarbeiterin des 
Hauses der Familie Warendorf) konnten sich die 
Teilnehmerinnen durch interaktive Methoden ken-
nenlernen.

Frau Antje Beierling, Vorstand vom VAMV NRW e.V. 
referierte zu dem Thema: „Auf den Anfang kommt 
es an – beziehungsorientierte Bildungsarbeit in der 
Kindertagespfl ege“.
Im Anschluss daran hatten die Teilnehmerinnen vor-
mittags und nachmittags die Möglichkeit, jeweils an 
einer der fünf aufgeführten Arbeitsgruppen teilzu-
nehmen.
 

„Auf den Anfang kommt es an – beziehungs-
orientierte Bildungsarbeit in der Kindertages-
pfl ege“ Frau Antje Beierling, Vorstand vom 
VAMV NRW e.V.
„Radau in der Kombüse  - Geschmacksbildung 
zwischen Fischstäbchen und Mango“ Frau Na-
dine Senger, Dipl.-Oecotrophologin, päd. Mitar-
beiterin des Hauses der Familie Warendorf
„Von Prinzessinnen und Piraten: Typisch Mäd-
chen, Typisch Junge?!“ Frau Doris Eberhardt, 
Dipl.- und Sexualpädagogin, päd. Mitarbeiterin 
des Hauses der Familie Warendorf
„Die Schatztruhe das Alltags – Bildung in Hülle 
und Fülle“ Frau Ursula Klauß, Dipl.- Sozialarbei-
terin, päd. Mitarbeiterin des Hauses der Familie 
Warendorf 
„Mit Fotobüchern die alltägliche Bildung sichtbar 
machen“ Frau Ute Dorn, Dipl.- Pädagogin, 
Mitarbeiterin der AWO

 
Die Veranstaltung endete mit einer gemeinsamen 
Abschlussrunde „Was ich mir auf die Fahne schrei-
be“, Fragen und Diskussion - Fazit und Ausblick.

Die Bewertung des Fachtages durch die Teilneh-
merinnen fi el durchweg positiv aus. 

�.

5.

1.

2.

3.

Teilnehmer Fachtag 30.06.2012
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Jugendamtselternbeirat / Kreiselternrat
Durch das erste KiBiz-Änderungsgesetz sind die Mit-
wirkungsrechte der Eltern gestärkt worden. § 9 Abs. 
6 KiBiz sieht vor, dass sich die Elternbeiräte der Ta-
geseinrichtungen zu einem Jugendamtselternbeirat 
zusammenschließen, um ihre Interessen gegenüber 
den Trägern der Jugendhilfe zu vertreten.

Zu den Aufgaben des Jugendamtselternbeirates 
gehört die Interessenvertretung der Eltern. Dabei 
geht es um Angelegenheiten, die über die einzelne 
Tageseinrichtung hinausgehen. Mögliche Themen 
sind zum Beispiel Betreuungsbedarfe und örtliche 
Bedarfsdeckung, Wünsche zum Angebot, Eltern-
beiträge oder auch fachliche Initiative und Pro-
jekte. Dabei sollen die besonderen Interessen von 
Kindern mit Behinderung berücksichtigt werden. 
Zudem wählen die einzelnen Jugendamtselternbei-
räte den Landeselternbeirat. Die verfahrensrecht-
lichen Regelungen zu seiner Arbeitsweise trifft der 
Jugendamtselternbeirat eigenständig in Form einer 
Geschäftsordnung.

Im Kindergartenjahr 2011/2012 wurde erstmals ein 
Jugendamtselternbeirat gewählt. 

Der Vorsitzende des ersten gewählten 
Jugendamtselternbeirates, Herr Dirk Mertins, 
resümiert das erste Jahr der gemeinsamen Arbeit 
im Kreiselternrat wie folgt: 

„Als im Oktober 2011 die erste Wahl zum neu ge-
schaffenen Jugendamtselternbeirat stattfand, sind 
ca. 70 Elternvertreter der verschiedenen Tagesein-
richtungen der Einladung des Jugendamtes gefolgt. 
Es wurden 12 Vertreter und deren Stellvertreter in 
den Jugendamtselternbeirat gewählt. Jeweils ein 
Vertreter pro Gemeinde mit der Ausnahme der Stadt 
Warendorf, die aufgrund der Größe zwei Vertreter 
haben sollte und zusätzlich noch einen Vertreter für 
die Belange von Kindern mit Behinderung.

In der konstituierenden Sitzung, die im November 
stattfand, wurden die Geschäftsordnung verabschie-
det und die Wahlen der Vorsitzenden abgehalten. 
Zudem beschlossen wir, uns von dem Namen Ju-
gendamtselternbeirat zu verabschieden und uns zu-

künftig Kreiselternrat zu nennen, da wir der Meinung 
waren, dass niemand durch diesen noch wesentlich 
kürzeren Namen auf die Idee kommen könnte, dass 
wir dem Jugendamt unterstellt sind, sondern ein ei-
genständiges Gremium von Eltern darstellen. 

Da es sich für uns alle um Neuland handelte, waren 
wir uns nicht wirklich sicher, was unsere Aufgabe 
sein sollte und wie wir uns aufstellen sollten. 
Daher beschlossen wir, dass ich an der Sitzung 
des Landeselternbeirates in Düsseldorf teilnehmen 
würde, die im Januar abgehalten wurde. Dort war es 
mir möglich, viele Kontakte zu anderen Elternräten 
herzustellen und für uns Ideen mitzubringen, die wir 
dann auch umsetzen. 

Wir haben Dank der Unterstützung des Jugendamtes 
als sachkundige Bürger nun einen festen Sitz im 
Jugendhilfeausschuss und sind an der AG 78, 
beteiligt, an denen wir nun regelmäßig teilnehmen. 
Ich selbst wurde dann auch noch eingeladen an, 
der Planungsgruppe `Erziehung und Bildung´ 
für den Inklusionsbericht des Kreises Warendorf 
als Vertreter für die Belange von Kindern mit 
Behinderung teilzunehmen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten bin ich trotzdem 
der Meinung, dass wir in dem letzten Jahr, dank der 
großartigen Unterstützung durch das Jugendamt, 
viel erreicht und eine gute Basis für die Zukunft des 
Kreiselternrates geschaffen haben. Nun gilt es, den 
Kreiselternrat bekannter zu machen und auf lange 
Zeit zu etablieren und natürlich um unsere eigentliche 
Aufgabe, die Eltern im Kreis Warendorf bei ihren 
Anliegen zu unterstützen und zu informieren und zu 
vertreten!

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Herrn 
Rüting und sein Team vom Jugendamt, ohne deren 
Unterstützung wird bestimmt noch nicht so weit 
wären und natürlich an alle anderen Mitglieder des 
Kreiselternrates.“
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Für das Kindergartenjahr 2012/2013 erfolgte die 
Neuwahl des Kreiselternrates am 2�.10.2012

Wahl zum Kreiselternrat am 2�.10.2012

Amtierender Kreiselternrat mit der Vorsitzenden Frau 
Sandra Brinkmann (2. v.l.)

   

�� Elternvertreter waren erschienen, um sich an der 
Wahl zu beteiligen. 

Frau Sandra Brinkmann wurde als 
neue Vorsitzende gewählt. Herr 
Mertins - als ihr Vorgänger - ver-
bleibt als Mitglied im Kreiseltern-
rat. Ihm sei an dieser Stelle recht 
herzlich für sein Engagement als 
scheidender Vorsitzender des er-
sten Kreiselternrates gedankt. 

Der neue Kreiselternrat hat seine 
Arbeit aufgenommen und beispiels-
weise an den Regionalkonferenzen 
zur Betreuungssituation teilgenom-
men. In den einzelnen Kommunen 
haben im Dezember 2012 die loka-
len Vertreter mit den Trägern und 
Akteuren im Kinderbetreuungs-
bereich die Versorgungssituation 
zum neuen Kindergartenjahr mit 
erweitertem Rechtsanspruch dis-
kutiert. 
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Im folgenden finden Sie eine Aufstellung der Vertreter 
im Kreiselternrat:    
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Auftrag und Aufgaben des Allgemeinen Sozialen Dienstes
Der Allgemeine Sozialdienst (ASD) im Amt für Kin-
der, Jugendliche und Familien stellt eine zentrale 
Säule der Jugendhilfearbeit dar. Zu diesen Aufga-
ben gehört es, einen Bereich der psychosozialen 
Grundversorgung im Einzugsbereiches des Amtes 
für Kinder, Jugendliche und Familien sicherzustel-
len. 

Der ASD hat den Auftrag, insbesondere auf der 
Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(SGB VIII), soziale Hilfen ganzheitlich sowie geset-
zes- und generationenübergreifend zu gewähren. 
Schwerpunkte der Arbeit sind dabei die Beratung 
und Betreuung von Familien, die Vermittlung und 
Gewährung von geeigneten und erforderlichen Hil-
fen zur Erziehung und die Mitwirkung in jugendge-
richtlichen und familiengerichtlichen Verfahren. Er 
ist Anlaufstelle für Hilfen in vielfältigen Notlagen.
Nicht erst mit der Einführung des Bundeskinder-
schutzgesetzes ist dem ASD eine zentrale Rolle bei 
der Sicherstellung des Kinderschutzes erwachsen. 
Hiermit steht dieser Fachdienst nicht allein, sondern 
in einer Verantwortungsgemeinschaft mit anderen 
staatlichen und kommunalen Institutionen. 

Der Alltag im ASD
Um die vielfältigen Aufgaben des Allgemeinen So-
zialen Dienstes zu beschreiben, hilft zunächst ein 
Einblick in die tägliche Arbeit der Fachkräfte. Cha-
rakteristisch für die soziale Arbeit im ASD ist die 
Auseinandersetzung mit komplexen familiären und 
sozialen Strukturen. 
Den größten Anteil der Arbeit des ASD nimmt die 
Beratung der Familien ein. Hierzu werden die Fami-
lien in der Regel zuhause besucht. Der Hausbesuch 
gibt den Familien die Sicherheit, die Mitarbeiter des 
ASD zunächst in der vertrauten Umgebung kennen-
zulernen. Auch ein Erstgespräch in der Schule, der 
Tageseinrichtung oder in der Sprechstunde kann 
dazu dienen, den ersten persönlichen Kontakt mit 
dem Mitarbeiter des ASD herzustellen.
Der Aufbau einer helfenden Beziehung steht im-
mer im Vordergrund. Im Zusammenwirken mit der 
Familie werden der Hilfebedarf festgestellt und Pro-
blemlösungen erarbeitet. Die Wahrnehmung der Ei-

genverantwortung der Betroffenen steht hierbei im 
Vordergrund. 

Die Arbeit in den Familien beginnt in vielen Fällen 
zunächst im Rahmen einer allgemeinen Beratung 
(gem. § 16 SGB VIII). Den Ratsuchenden werden 
Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt und ange-
boten. Methoden der Fallsteuerung und des Case-
managemets finden dabei ihren Einsatz. In vielen 
Fällen ist hier noch keine Einleitung von intensiveren 
erzieherischen Hilfen notwendig. 
Die Notwendigkeit hierzu erfordert eine Hilfeplanung 
gem. §§ 27/36 SGB VIII.

Diese Hilfen zielen darauf ab, die Personensorge-
berechtigten in ihrer Erziehungsfähigkeit zu unter-
stützen, um zukünftig ohne Hilfen die erzieherischen 
Aufgaben bewältigen zu können. 
In diesem Kontext trifft die Fachkraft im ASD auf 
unterschiedlichste Menschen und ihre sozialen und 
individuellen Problemlagen.

Der ASD als kommunaler Fachdienst grenzt sich in 
seiner Funktion von den Trägern der freien Jugend-
hilfe ab. Diese setzen die gewährten Leistungen in 
ambulanter oder stationärer Form um. Die Bedarfs-
einschätzung, das Planungs- und Controllingver-
fahren sowie die Sicherstellung der leistungsrecht-
lichen Voraussetzungen sind Aufgaben des ASD. 
Vor allem die anspruchsberechtigten Eltern sind 
hierbei zu unterstützen. Dies ist das besondere 
Anliegen des Fachdienstes. Insofern folgt der ASD 
dem Prinzip der Subsidiarität sowohl gegenüber den 
Betroffenen als auch gegenüber den freien Trägern 
der Jugendhilfe. 

Werden stationäre Hilfen erforderlich, sind Einrich-
tungen zu wählen, die sich möglichst im näheren 
Umfeld befinden. Diese Voraussetzungen werden 
geschaffen, um die Anbindung an das familiäre Sy-
stem zu erhalten. Eine Rückführung der Kinder in 
die Herkunftsfamilien wird in jedem Fall geprüft und 
als Ziel in der Hilfeplanung festgelegt. 
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Zum Jahresende 2012 hatten im Jahresdurchschnitt 
290 Familien und Kinder ambulante Hilfen und 261 
junge Menschen Hilfen außerhalb ihrer Familie er-
halten.

Dabei waren 82 Jugendliche in Heimen unterge-
bracht und 157 in Pflegefamilien. 

Schutzauftrag im ASD
Die Sicherstellung des Kinderschutzes durch den 
Allgemeinen Sozialen Dienst stellt eine zentrale 
Aufgabe dar. Werden dem ASD gewichtige Anhalts-
punkte für eine Kindeswohlgefährdung bekannt, ist 
ein Tätigwerden erforderlich. Im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte wird festgestellt, ob eine Ge-
fährdungslage vorliegt. 

Die Beratung und das Vorgehen bei „Meldungen 
gem. § 8a SGB VIII“ unterliegt einem standardisier-
ten Verfahren. Ist die Durchführung eines Hausbe-
suches erforderlich, wird dieser in der Regel von 
zwei Fachkräften vorgenommen. Gegebenenfalls 
erfolgt die Hinzuziehung des Gesundheitsamtes.

Ziel ist es, festzustellen, ob eine Gefährdungslage 
für ein oder mehrere Kinder vorliegt und falls ja, mit 
welchen Maßnahmen die Gefährdung abgewendet 
werden kann. Die Mitarbeiter des ASD wirken zu-
nächst darauf hin, die Eltern bei der Abwendung der  
Gefährdungslage zu unterstützen. Die Eltern müssen 
mitwirken und die notwendigen Hilfen in Anspruch 
nehmen. Dieses erfordert von den Mitarbeitern eine 
hohe Kompetenz mit Blick auf die Einschätzung der 
kindlichen Entwicklung, der Lebenbedingungen und 
der Kooperation der Erziehungsberechtigten. Insbe-
sondere bei Kleinkindern und Säuglingen kann es 
erforderlich sein, medizinische Fachkräfte in die Ri-
sikoabschätzung einzubinden. 

Hohe Anforderungen stellen sich an die Selbstreflek-
tions- und Belastungsfähigkeit der Mitarbeiter. Der 
Umgang mit prekären Lebenslagen, die Einblicke in 
private Lebensbezüge, die Möglichkeit des Eingriffs 
in das elterliche Sorgerecht erfordern von den Mit-
arbeitern stets ein Höchstmaß an fachlichem Kön-
nen. Oft gilt es einen Abgleich zwischen den lebens-

notwendigen und wünschenswerten Bedingungen 
zu finden, die Kinder zum Aufwachsen benötigen. In 
nicht wenigen Fällen müssen die Erwartungen redu-
ziert werden. Die Mitarbeiter stehen gleichwohl vor 
der Frage, ob die Lebensbedingungen für die Kinder 
noch ausreichen. 

Im Jahr 2012 wurden 48 Meldung gem. § 8a SGB 
VIII von den Mitarbeitern im ASD nach dem stan-
dardisierten Verfahren bearbeitet.

Die Dokumentation der Arbeit und die fachliche Bera-
tung nehmen gerade mit Blick auf den Kinderschutz 
immer mehr zu. Standardisierte Ver-fahrensabläufe 
sind zu berücksichtigen und sollen so die fachliche 
Arbeit sichern (siehe auch Bericht Qualitätsentwick-
lung im ASD).

Netzwerkarbeit 
Die Arbeit des Allgemeinen Sozialen Dienstes voll-
zieht sich heute nicht mehr allein in der einzelfallbe-
zogenen Arbeit. Der ASD versteht sich als Teil eines 
Netzwerkes in einer Verantwortungsgemeinschaft. 
Der ASD bildet eine zentrale Schnittstelle mit Blick 
auf die Bedarfslagen der Familien und die Angebote 
im Sozialraum. Mit den Netzwerken „Frühe Hilfen 
und Schutz“, an denen die Mitarbeiter im ASD mit-
wirken, haben sich bereits in den Städten und Ge-
meinden des Einzugsbereiches des Amtes für Kin-
der, Jugendliche und Familien Strukturen gebildet, 
die auf die Verbesserung der Zusammenarbeit in 
Fragen des Kinderschutzes hinwirken. 

Darüber hinaus findet ein regelmäßiger fachlicher 
Austausch mit den Schulen, Tageseinrichtungen, 
Beratungsstellen, Familienbildungsstellen und an-
deren Akteuren, wie Kinderärzten und anderen ärzt-
lichen Hilfsberufen statt. 
Dabei wird auch auf eine Ausgestaltung der Ange-
bote für Familien hingewirkt. Der ASD sieht insofern 
für sich die Aufgabe, die Strukturentwicklung in sei-
nem Zuständigkeitsbereich maßgeblich mitzuge-
stalten.  



23

Jahresbericht 2012

Zukünftige Anforderungen an die Arbeit des 
ASD 
Mit dem Bundeskinderschutzgesetz sind Anforde-
rungen an Ausstattung und die Leistungsfähigkeit 
des ASD aufgezeigt worden, die es zukünftig zu er-
füllen gilt. 

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des 
Kreises Warendorf erfüllt mit seiner Arbeitsweise 
bereits die gesetzlichen Anforderungen. Gleichwohl 
befindet sich der ASD stets in einer fachlichen und 
organisatorischen Weiterentwicklung. 

Zum Einen richtet sich die Entwicklung auf die 
Verfestigung der kommunalen Verantwortungsge-
meinschaft, denn Kinderschutz ist als gemeinsame 
Aufgabe zu ver-stehen (Stichwort: Netzwerke). Der 
ASD fungiert hier mit seiner zentralen Rolle als 
Kompetenzzentrum für den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen. Es bedarf dabei aber zukünftig noch 
einer klareren Abgrenzung seiner Aufgaben. 

Zum Anderen mit Blick auf die eigene fachliche Wei-
terentwicklung im Rahmen der Qualitätsentwicklung 
im Fachdienst. Hierzu zählen die Beratungskompe-
tenzen der Mitarbeiter, die Qualifizierung der Metho-
denausbildung, etc..
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Qualitätsentwicklung im Allgemeinen Sozialen Dienst
Die Arbeit des Allgemeinen Sozialen Dienstes ist 
geprägt von einem breiten Aufgabenprofil und ei-
ner weitreichenden Entscheidungsverantwortung 
der Mitarbeiter. Dieses gilt sowohl mit Blick auf 
den Schutz von Kindern und die Bedarfslagen der 
Familien wie auch auf die materiellen Ressourcen 
der Kommune. Die dort tätigen Fachkräfte müssen 
Leistungsentscheidungen treffen, die in der Summe 
erhebliche Finanzauswirkungen auf die kommu-
nalen Haushalte haben. Gleichzeitig ist die Sicher-
stellung des Kinderschutzes an ausgeprägte fach-
liche Anforderungen gerichtet.

Mit der Einführung des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes (SGB VIII) erfolgte eine rechtlich defi-
nierte Umwandlung der Jugendhilfe in ein bürger-
orientiertes Dienstleistungssystem mit individuellen 
Rechtsansprüchen. Mit dem Bundeskinderschutz-
gesetz (01.01.2012) ist das Augenmerk noch einmal 
besonders auf die Qualitätsentwicklung im Kinder-
schutz gerichtet worden. Dieses unterstreicht die 
besondere Stellung des ASD als familienorientierten 
kommunalen Förderdienst.
Mit der Einführung eines Systems zur Qualitätsent-
wicklung und der Einführung eines Qualitätsmanage-
ments im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
soll die Qualität der Arbeit des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes definiert, analysiert, weiterentwickelt, do-
kumentiert und nachhaltig gesichert werden.

Ziel ist es, den Aufbau eines Prozessmanage-
ments und die Entwicklung von Prozessstandards 
zu implementieren. Dabei werden Instrumente und 
Werkzeuge entwickelt, die ein durchgängiges Quali-
tätsmanagementsystem für alle im ASD erbrachten 
Leistungen gestalten.
Inhaltliche Stichworte hierzu sind: Verlässliche Ar-
beitsstrukturen, klar identifizierbare und abgrenz-
bare Standardprozesse, verlässliche Verfahren, 
verbindliche Dokumentationen, fachlich ausgewie-
sene und dokumentierte Entscheidungsfindungen, 
eindeutige Unterscheidungsmerkmale zwischen 
Gewährleistung und Dienstleistung sowie die Wahr-
nehmung des staatlichen Wächteramtes. Die Ein-
führung verbindlicher, verfahrensunterstützender 
Methoden, datenverarbeitungsgestütztes Berichts-

wesen und Ergebniscontrolling bilden weitere Ele-
mente.

Zur Unterstützung dieses Prozesses hat das Amt 
für Kinder, Jugendliche und Familien am  „Qualitäts-
netzwerk Allgemeiner Sozialer Dienst in Westfalen-
Lippe“ teilgenommen. Unter der Koordination des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe beteiligten 
sich insgesamt 10 Jugendämter an dem Aufbau 
des Qualitätsnetzwerkes. Gemeinsames Ziel war 
es, ein umfassendes Qualitätsmanagement-System 
im ASD einzuführen. Das Landesjugendamt unter-
stützte die beteiligten Jugendämter bei ihren Bemü-
hungen, geeignete Verfahren der QE zu entwickeln 
und einzuführen.

Folgende Effekte sollten mit dem QE-Prozess 
erzielt werden:

Weiterentwicklung von Fachlichkeit und Effektivität
Durch die Qualitätsentwicklung soll die Fachlichkeit, 
Zielgenauigkeit und Wirksamkeit der ASD-Arbeit 
gesteigert werden. Es geht darum, mehr Entschei-
dungs- und Handlungssicherheit bei den Mitarbei-
tern zu erzielen. 

Verminderung von Kosten
Fallkosten können gesenkt werden, wenn bei der 
Fallbearbeitung und insbesondere der Hilfeplanung 
genügend Zeit mit Standards abgesicherter Team- 
und Fachkompetenz aufgewendet werden kann. 
Durch Beratungsstandards, Routinen und einheit-
liche Hilfsmittel kann der Aufwand für die Fallbear-
beitung gesenkt werden.

Nutzen für die Bürger
Für Kinder, Jugendliche, Eltern und erwachsene 
Hilfesuchende wächst die Sicherheit, dass sie eine 
beschriebene und transparente Qualität sozialer 
Dienstleistungen erhalten. Damit steht der „Kunde“ 
bei der Beschreibung der Leistungen im Mittelpunkt 
der Betrachtung.

Außenwirkung
So wächst für Kinder, Jugendliche, Eltern und 
die Kooperationspartner des ASD die Sicherheit, 
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dass sie von allen Fachkräften des ASD eine 
beschriebene, festgelegte und gleiche Qualität der 
sozialen Dienstleistung erhalten.

Stand der Qualitätsentwicklung im ASD
Die Erarbeitung der Qualitätsstandards und 
Koordination erfolgte in einer Arbeitsgruppe, 
bestehend aus den Teamkoordinatoren und der 
Sachgebietsleitung. Zur Erarbeitung der zentralen 
Grundlagen wurden Workshops im Rahmen des 
Qualitätsnetzwerk durchgeführt. 

Die Grundlagen der Ausarbeitungen der 
Prozessstandards im Amt für Kinder, Jugendliche 
und Familien wurden von allen Mitarbeitern des 
ASD in drei Arbeitsgruppen mit hohem Engagement 
eigenständig erarbeitet. Ein Beispiel dafür finden 
Sie auf Seite 26.

Dabei galt es, Arbeitsprozesse auch an die Produkte 
und Leistungen anzupassen, die mit der Einführung 
des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ 
festgelegt wurden.

Bei der Beschreibung der Prozesse des ASD war zu 
beachten, dass die Verfahren die unterschiedlichen 
Ebenen der 
• Struktur-, 
• Prozess- und 
• Ergebnisqualität 

gleichermaßen aufgreifen und diese präzise 
darzustellen sind. 

Im Rahmen des Qualitätsentwicklungsverfahrens 
wurden in einem Qualitätshandbuch alle Leistungen 
mit ihren Schlüsselprozessen beschrieben. Weiterhin 
wurden alle anderen Qualitätsverfahren, die z. T. 
gemeinsam mit den anderen Jugendämtern im Kreis 
Warendorf entwickelt wurden, ins Qualitätshandbuch 
aufgenommen. 

Die Erstellung des Qualitätshandbuches stellt die 
Grundlage für eine Qualitätsentwicklung im ASD 
dar. Als nächster Schritt ist die Einführung eines 
Qualitätsmanagementsverfahrens anzustreben.
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Falleingangsphase / Clearing  Kreis Warendorf                        








































Fallprotokoll 

Beschluss 
















Beispiel für ein Prozessstandard
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Teilnahme am Modellvorhaben Kein Kind zurücklassen - Kommunen in NRW 
beugen vor

Die Feststellung, dass junge Menschen das wich-
tigste Gut für die Zukunft unserer Gesellschaft sind, 
und dass Investitionen in Kinder und Jugendliche 
deshalb Investitionen in die gesellschaftliche Zu-
kunft sind, ist keine neue Erkenntnis. Der Gedanke 
findet sich in vielen Publikationen zu  familien- und 
jugendpolitischenThemen wieder. 
Ein mitunter nicht so breit diskutierter Aspekt des 
demografischen Wandels liegt darin, dass die Dring-
lichkeit der Investitionen in die Förderung aller jun-
gen Menschen, vor allem in diesem Jahrzehnt an-
gezeigt ist. 
Grundlage für die im Weiteren aufgeführten Zahlen 
ist die 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberech-
nung bis 2060 des statistischen Bundesamtes von 
2009.
Die absolute Einwohnerzahl der unter 20-Jährigen 
war in der Bundesrepublik Deutschland auch schon 
in den zurückliegenden Jahrzehnten zum Teil erheb-
lichen Schwankungen mit Phasen von Zunahmen 
und Abnahmen unterworfen. Dennoch stellt die Tat-
sache, dass der Anteil der unter 20-Jährigen an der 
Gesamtbevölkerung bereits im laufenden Jahrzehnt 
deutlich unter 20 Prozent fallen und danach stetig 
weiter sinken wird, ein absolutes Novum in der Be-
völkerungsentwicklung der Bundesrepublik dar. Im 
Jahr 2060 wird nach absoluten Zahlen ein Rück-
gang von 15,6 Mio. (2008) auf nur noch 10,1 Mio. 
Einwohner dieser Altersgruppe zu verzeichnen sein. 
Das macht einen Verlust von rund 5,5 Mio. jungen 
Menschen aus; das entspricht 35 Prozent.

Das Landesprogramm „Kein Kind zurücklassen - 
Kommunen in NRW beugen vor“ initiiert eine stra-
tegische Ausrichtung, die der oben beschriebenen 
demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft 
konstruktiv begegnen will. Hier wird das lückenlose 

frühe Ineinandergreifen von präventiven Maßnah-
men forciert. Kommunen werden zum Austausch 
von Best-Practise-Projekten und Beispielen zusam-
mengeführt. 

Der Kreis Warendorf verfolgt den Ansatz des früh-
zeitigen unterstützenden Handelns für Familien und 
Kinder. Dies steht im Gegensatz zu einem in seiner 
Wirkung begrenzten späten Reagieren auf Bedarfs-
lagen.

Unterschiedliche Projekte und Maßnahmen sind von 
dieser Philosophie geprägt.
So war es nur konsequent, dass der Kreis Waren-
dorf sich für die Teilnahme an dem Modellvorhaben 
„Kein Kind zurücklassen“ beworben hat. 
Alle Aktivitäten zur Förderung und Weiterentwicklung 
des Lebens und der Erziehung in der Familie voll-
zieht der Kreis Warendorf in enger Abstimmung mit 
den Städten und Gemeinden in seinem Zuständig-
keitsbereich. So ist die Teilnahme am Landesprojekt 
„Kein Kind zurücklassen – Kommunen in NRW beu-
gen vor“ als Verbundinitiative im Zusammenwirken 
aller 10 Städte und Gemeinden zu verstehen. Frühe 
Hilfen und präventive Angebotsentwicklungen für 
Familien vollziehen sich im sozialen Nahraum der 
Menschen und können auch nur hier eine Akzep-
tanz und nachhaltige Wirkungen erzielen. Entspre-
chende Programme und Angebotsentwicklungen 
sind daher in den Städten und Gemeinden verortet. 
Die hierauf bezogene kommunale Verantwortungs-
gemeinschaft bedeutet inhaltlich das Zusammen-
wirken aller Akteure auf fachlicher Augenhöhe. Die 
jeweiligen soziokulturellen Rahmenbedingungen im 
kommunalen Kontext sind hierbei besonders zu be-
rücksichtigen. Die kommunale Eigenverantwortung 
bleibt dabei unberührt.

Das Modellvorhaben „Kein Kind zurücklassen“ im 
Kreis Warendorf umfasst als „Mantel“ drei konkrete 
Themenstränge in Projektform. Diese Projekte wä-
ren auch ohne das Modellvorhaben des Landes 
NRW weiter konkretisiert worden; fügen sich nun-
mehr aber passgenau in den Rahmen des Modell-
vorhabens ein.
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Ein erstes Projekt stellt das bereits seit drei Jahren 
in Aufbau befi ndliche Netzwerk für Frühe Hilfen und 
Schutz für Kinder und Familien dar. Hier sind in allen 
Kommunen auf lokaler Ebene Netzwerke entstan-
den. Diese werden weiter ausgebaut. Aus dieser 
Netzwerkarbeit entstehen neben der engen Ver-
zahnung der Akteure untereinander auch konkrete 
Angebote, wie z.B. niederschwellige Elterncafes. 
Schwerpunkt im Modellprojekt ist die Festigung der 
Netzwerke und die Etablierung von sogenannten 
„lokalen Kümmerern“, die die Netzwerkarbeit vor 
Ort begleiten. 

Ein zweites Projekt unter dem Titel BEN (Bildungs- 
und Erziehungsnetzwerk) verfolgt in ländlichen 
kleinräumlichen Strukturen die enge Verzahnung 
der Bildungsakteure, wie Kindertagesstätten mit 
Grundschule sowie Vereinen und Verbänden. Ziel 
ist es, zur Vernetzung beizutragen und durchgän-
gige Bildungsbiografi en zu ermöglichen. Dabei gilt 
es im ländlichen Raum praktikable, nachhaltige Lö-
sungen zu entwickeln. Die Rolle der Eltern in ihrer 
Erziehungsverantwortung ist durch entsprechende 
Elternunterstützungsprogramme zu fördern und zu 
festigen. BEN fi ndet in einem Warendorfer Ortsteil 
als Modell statt und kann exemplarisch auch für Ent-
wicklungen in anderen Kommunen Impulse geben 
und wichtige Erfahrungen generieren.

Einen dritten Themenbereich greift modellhaft in ei-
ner Kommune ein Projekt zur Aufl ösung verfestigter 
Arbeitslosigkeit in Familien mit SGB II-Bezug auf. 
Ziel ist es, hier durch die gemeinsame Fallberatung 
und abgestimmte Interventionen der beteiligten 
Fachämter (Jugendhilfe und Jobcenter) eine strin-
gente Familienbegleitung über die Zuständigkeiten 
hinweg zu ermöglichen. Durch den Einsatz spezi-
eller Familiencoaches sollen die Familien, die sich 
oft schon seit mehreren Generationen im Leistungs-
bezug befi nden, gezielt begleitet und andere Hand-
lungsmuster erschlossen werden.
Die seit Januar 2012 erfolgte Neuorganisation des 
Kreises Warendorf als Optionskommune bietet die 
Chance, dieses Themenfeld konkret zu gestalten.

Der Sachstand zweier dieser Projekte wird in eige-
nen Kapiteln dieses Jahresberichtes differenzierter 
dargestellt. 

Über die konkrete Weiterentwicklung der drei Pro-
jekte hinaus lässt sich das Modellvorhaben im über-
geordneten Bereich wie folgt beschreiben:

Beim Institut für Soziale Arbeit e.V. (ISA) wurde eine 
Koordinierungsstelle eingerichtet. Sie ist verantwort-
lich für den Wissenstransfer innerhalb der Modell-
kommunen und unterstützt diese bei der Umsetzung 
ihrer Vorhaben.
 
Konkret wurden im Kreis Warendorf mit Unterstüt-
zung der Koordinierungstelle zwei Ziel-Workshops 
mit den Akteuren der Projekte durchgeführt. Ziel der 
Workshops war die Weiterentwicklung und Konkre-
tisierung der Ziele für die jeweiligen Vorhaben. Im 
Anschluss an diesen Artikel fi nden Sie die Zielbe-
stimmungen.

Allen beteiligten Akteuren sei an dieser Stelle noch-
mals herzlich für die engagierte Mitarbeit gedankt. 

Erster Ziel-Workshop am 11.09.2012 mit Teilnehmern aus 
dem Gesundheitsbereich, Jugendhilfe, Jobcenter, kom-
munalen Verwaltungen und der Staatskanzlei

Mit allen teilnehmenden Modellkommunen fanden 
bereits drei eintägige Lernnetzwerk-Workshops 
statt. Innerhalb dieser wurden übergeordnete Fra-
gestellungen erörtert und der Austausch untereinan-
der forciert.

Erster Ziel-Workshop am 11.09.2012 mit Teilnehmern aus 
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Darüber hinaus hat die Koordinierungsstelle Lern-
cluster für die teilnehmenden Modellkommunen in-
itiiert. 

Zu den Themenkomplexen 

• Sozialraummanagement,
• innovative Finanzierungsmodelle,
• Einbindung der Zivilgesellschaft und
• Übergänge 

werden mit den Teilnehmern der Cluster Expertisen 
erarbeitet. So soll der fachliche Austausch zu den 
als relevant identifizierten Themen unterstützt wer-
den. 

Auch die Städte und Gemeinden im Zuständigkeits-
bereich des AKJF sind herzlich eingeladen, Vertre-
ter in die Cluster zu entsenden.

Die Bertelsmann Stiftung verantwortet die Evaluati-
on des Modellvorhabens.

In einer Kick - Off - Veranstaltung zum Evaluations-
vorhaben am 21.11.2012 wurde den Modellkommu-
nen das Evaluationskonzept vorgestellt.
Die Bertelsmann Stiftung konnte das ZEFIR (Zen-
trum für interdiziplinäre Regionalforschung) an der 
Ruhr Universität in Bochum für die Begleitung der 
Evaluation gewinnen.

Die Evaluation soll kein Benchmarking von Kom-
munen realisieren, sondern vielmehr für einen kon-
tinuierlichen Evaluationsprozess innerhalb der teil-
nehmenden Kommunen brauchbare Instrumente 
entwickeln. Weiter sollen innerhalb der Evaluation 
positive Veränderungen und gute Praxis  beschrie-
ben werden.
Der Evaluationsprozess hat bereits mit einer Be-
standsaufnahme durch das ZEFIR begonnen und 
wird sich über die Jahre 2013 und 201� mit unter-
schiedlichen Modulen erstrecken.
Parallel wird die Bertelsmann Stiftung voraussicht-
lich die finanzwirtschaftliche Evaluation über den 
Projektzeitraum 2013-201� durchführen.

(Konkrete Projektziele siehe Seite 30 ff.)
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Lokale Netzwerke
Mit dem am 01.01.2012 in Kraft getretenen Bun-
deskinderschutzgesetz ist der Auftrag an die öffen-
tlichen Träger der Jugendhilfe ergangen, Netzwerke 
Früher Hilfen einzurichten. Das Amt für Kinder, Ju-
gendliche und Familien des Kreises Warendorf hat 
bereits Ende des Jahres 2009 mit der Begleitung 
lokaler Netzwerkstrukturen in den Städten und Ge-
meinden und - bei Bedarf - auch dem Aufbau neuer 
Netzwerke begonnen. So sind seit Sommer 2011 
lokale Netzwerke Frühe Hilfen und Schutz in allen 
Städten und Gemeinden im Amtszuständigkeits-
bereich aktiv. Fachkräfte aus Jugendhilfe, Schule, 
Gesundheitswesen und Verwaltung haben sich zu-
sammengefunden, um gemeinsam und professions-
übergreifend eine optimale Angebotsstruktur für Fa-
milien und Kinder vor Ort vorhalten zu können. 

Nah an den Familien
Entscheidende Faktoren sind dabei zum einen die 
sozialräumliche Ausrichtung, zum anderen die von 
Kindern und Eltern mitgeteilten Bedarfe und Anre-
gungen.  Die Fachkräfte der verschiedenen Berufs-
gruppen sind als die eigentlichen Experten vor Ort 
besonders nah an den Familien. Somit bildet sich 
in den Netzwerken Frühe Hilfen eine lokale Verant-
wortungsgemeinschaft ab, in der die Kommune, das 
örtliche Familienzentrum und federführend das Amt 
für Kinder, Jugendliche und Familien eine zentrale 
Rolle spielen. Entscheidend für den Erfolg der Arbeit 
in den Netzwerken und Arbeitsgruppen vor Ort sind 
jedoch Engagement und Verbindlichkeit jeder ein-
zelnen Fachkraft, Einrichtung, Schule oder Praxis. 
Denn mit den lokalen Netzwerken sollen sich leben-
dige Netze entwickeln. Ziel ist nicht ein Netzwerk mit 
einem Knotenpunkt, einem Engpass Flaschenhals, 
sondern eine vielfältige und gelebte Verknüpfung 
vieler Fachkräfte und Einrichtungen miteinander.   
Grundsätzlich gilt: Die Unterstützung der Familien 
bei der Bewältigung ihres Alltags und der Schutz 
der Kinder und Jugendlichen vor Gefahren und Be-
einträchtigungen sind eine gemeinsame und pro-
fessionsübergreifende Aufgabe aller Akteure aus 
Jugendhilfe, Schule, Gesundheitswesen und Ver-
waltung. Die Aktivitäten in den Netzwerken werden 
nach Bedarf mit dem Gesundheitsamt abgestimmt 

Frühe Hilfen und Schutz für Kinder und Familien
und von den entsprechenden Diensten auch in den 
kommunalen Netzwerktreffen und AGs eng begleitet 
und unterstützt. Parallel zur Netzwerkarbeit vor Ort 
in den Kommunen werden darüber hinaus weitere, 
zum Teil professionsspezifische Gremien und Struk-
turen, wie z.B. Ärztenetze einbezogen. 

Familien unterstützen
Das lokale Netzwerk richtet sich an Familien:
• Frühe Förderung von Kindern 
• Verbesserung (rechtzeitiger) präventiver  
 Angebote
• Ausbau und Entwicklung niederschwelliger  
 Beratungs- und Hilfsangebote
• Verbesserung der Erreichung der betrof- 
 fenen Familien vor Ort
• Schnelle und umfassende Hilfe in Überlas- 
 tungssituationen
• Frühe Erkennung und Abhilfe bei Problem- 
 lagen
• Frühe Erkennung und Reaktion auf Gefähr- 
 dungsfaktoren
• Umfassende Wahrnehmung des Schutzauf- 
 trages

Fachkräfte vernetzen
Das lokale Netzwerk dient den Fachkräften: 
• Kenntnis über Aufgaben, Ziele, Methoden,  
 Konzepte, Abläufe und Strukturen sowie  
 Leitbilder und Kulturen weiterer Einrich- 
 tungen und Träger im Ort
• Fachliche Anregungen und Fortbildungen
• Verbesserung der eigenen Erreichbarkeit /  
 Bekanntheit 
• Austausch über Risikofaktoren und Gefähr- 
 dungsindikatoren
• Kenntnis der Meldewege
• Vereinbarung zu Schwellenwerten und Re- 
 aktionsketten bei Kindeswohlgefährdungen

Im Jahr 2012 wurden 23 Netzwerktreffen durchge-
führt. Arbeitsgruppen mit den Themen „Jugend“, 
„Familienpaten“, „Unter Dreijährige“ oder „Kinder-
schutz“ sind aktiv. Insgesamt wurden 2012 mehr 
als 120 unterschiedliche Treffen in Arbeitsgruppen 
durchgeführt. 
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Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Als ge-
meinsame „Produkte“ der lokalen Netzwerke und 
ihrer Arbeitsgruppen sind nicht nur insgesamt 1� 
Standorte Café Kinderwagen, Wiegestübchen und 
Elterncafes mit Hebammenbeteiligung entstanden, 
sondern auch viele „kleine“ Angebote für Familien 
haben sich in den Städten und Gemeinden durch 
gute Zusammenarbeit der Fachkräfte entwickelt.  

Café Kinderwagen 
Eine Hebamme - und meist auch eine pädagogische 
Kraft - stehen Eltern für Fragen rund um kindliche 
Bedürfnisse einmal in der Woche zwanglos bei Tee 
oder Kaffee zur Verfügung und die Kleinen können 
selbstverständlich mitgebracht werden. Nach die-
sem Konzept arbeiten 1� Café Kinderwagen und 
Wiegestübchen mit Standorten in allen Städten 
und Gemeinden im Bereich des Amtes für Kinder, 
Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf. 
Bis zu 350 Eltern und Kinder unter einem Jahr be-
suchen jede Woche das Angebot. Einfach mal 
rauskommen, andere Eltern treffen, soziale Kon-
takte für das Kind und sich selber, neue Freund-
schaften schließen…und natürlich: alle wichtigen 
Fragen in den spannenden ersten Lebensjahren 
der Kinder in zwangloser Atmosphäre stellen und 
sich mit anderen Eltern austauschen. Mit ande-
ren Worten: Café Kinderwagen macht Spaß und 
hilft. Die Elterncafes werden im Ort jeweils von 
einer Arbeitsgruppe aller Fachkräfte im U3-Be-
reich begleitet. Enger Partner sind die Familien-
zentren und Kindertageseinrichtungen.

Bundeskinderschutzgesetz
Mit dem am 01.01.2012 in Kraft getretenen Bun-
deskinderschutzgesetz ergeben sich neben dem 
Aufbau verbindlicher Netzwerkstrukturen und 
der Entwicklung von Angeboten der Frühen Hil-
fen weitere Anforderungen an den öffentlichen 
Träger der Jugendhilfe. 
Mit dem Bundeskinderschutzgesetz wird in 
§ � KKG mit der Benennung der Verantwortung 
der sogenannten Berufsgeheimnisträger deut-
lich hervorgehoben, dass auch außerhalb der 
Jugendhilfe Einrichtungen und Dienste im Rah-
men des Kinderschutzes eine eigenständige 

Verantwortung haben. Für Berufsgeheimnisträger 
besteht ein Anspruch auf Beratung und Unterstüt-
zung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft bei 
der Risikoeinschätzung bei möglicher Gefährdung 
des Kindeswohls gegen den öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe. Die Fallverantwortung selbst – also die 
Sensibilität für das Erkennen einer möglichen Ge-
fährdung, die Risikoeinschätzung, das Gespräch mit 
den Sorgeberechtigten und auch, wenn die Gefahr 
nicht abgewendet werden kann, die Meldung an das 
Jugendamt – bleibt jedoch in der Einrichtung, in der 
der Fall erkannt wurde. Hier hat das Amt für Kinder, 
Jugendliche und Familien des Kreises Warendorf 
mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses einen 
Prozess eingeleitet, der zur Bildung eines Pools 
insoweit erfahrener Fachkräfte führt. Mit Abschluss 
dieses Prozesses stehen die insoweit erfahrenen 
Fachkräfte dann den Berufsgeheimnisträgern zur 
Verfügung.

Café Kinderwagen

Drensteinfurt
MiO Elterncafé
Kulturbhf., Bahnhofsplatz 
immer donnerstags: 
9.30  – 11.00 Uhr

Sendenhorst
FIZ-Wiegestübchen
FIZ Kontaktstelle, 
Schleiten 15 
immer donnerstags: 
9.00  – 10.30 Uhr

Albersloh
FIZ-Wiegestübchen

Obergeschoss Feuerwehr, 
li. Seiteneingang

Bergstraße 1
immer mittwochs: 

9.00  – 10.30 Uhr

Ennigerloh
Café Kinderwagen
Pestalozzischule, Schulweg 8 
immer dienstags: 
9.30  – 11.00 Uhr

Freckenhorst
Café Kinderwagen
Eingang Sparkasse,
Am Stiftsmarkt 9-10 
immer donnerstags: 
9.30  – 11.00 Uhr

Wadersloh
Café Kinderwagen

Mauritz 11
immer mittwochs: 
9.30  – 11.00 Uhr

Warendorf
Café Kinderwagen
Jugendzentrum HOT
zwischen den Emsbrücken 1
immer freitags: 
9.30  – 11.00 Uhr

Warendorf
Café Krabbelkäfer
Phillip-Melanchton-Haus
Pictoriusstraße 19
immer montags: 
9.30  – 11.00 Uhr Beelen

Café Kinderwagen

immer mittwochs: 
9.30  – 11.00 Uhr

Wadersloh-Liesborn

Praxis Frau Polowinez,
Zu den sieben Eichen 1a
immer donnerstags: 
9.30  – 11.00 Uhr

Ostbevern
Café Kinderwagen

Schulstr. 15
immer freitags:
 9.00  – 10.30 Uhr Sassenberg

Café Kinderwagen
In der “Kinderinsel“ 

immer mittwochs: 
9.30  – 11.00 Uhr

Telgte
Café Kinderwagen
DRK Haus, Steintor 1
immer donnerstags: 
9.30  – 11.00 Uhr

Everswinkel
Café Kinderwagen

Kita Weidenkorb
Kolpingstraße 32
immer dienstags:

9.30  – 11.00 Uhr
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Für die Warendorfer Ortsteile Milte, Einen und Müs-
singen wurde im Januar 2012 für die Dauer von drei 
Jahren das Projekt BEN initiiert.

Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt durch  
das Institut für soziale Arbeit (ISA) in Münster. Die 
Finanzierung erfolgt überwiegend aus Mitteln des 
Landesjugendplanes.

Schwerpunkt dieses Projektes ist der Aufbau und die 
Funktionalisierung eines Kooperationsverbundes im 
ländlichen Raum. Die Förderung von Bildungs- und 
Entwicklungsbedingungen für Kinder stehen dabei 
im Vordergrund. Zudem sollen an der Schnittstel-
le zwischen dem elementaren und primären Bil-
dungsbereich Übergangsprozesse gestaltet werden 
(Übergang Kita - Schule).

Konkret kooperieren drei Tageseinrichtungen in 
zwei Trägerschaften sowie eine Grundschule, die 
an zwei Stanorten etabliert ist.

Projektbegleitend wurde eine Steuerungsgruppe 
eingerichtet, an der neben den Vertretern der vor Ort 
tätigen Institutionen Grundschule und Tageseinrich-
tungen auch deren Träger, die Fachberatung, die 
wissenschaftlichen Begleiter des Institutes für sozi-
ale Arbeit in Münster (ISA) sowie das Amt für Kinder, 
Jugendliche und Familien beteiligt sind. 

Zu Beginn des Projektes wurden in allen beteiligten 
Institutionen Standortbegehungen durchgeführt. An-
hand der Einrichtungsdaten wurde eine Ist-Stand-
Analyse erstellt. Zur Vervollständigung des Bildes 
wurden ebenfalls noch Interviews vorgenommen.

Im September 2012 erfolgte die erste große Auf-
taktveranstaltung. Erstmalig wurde das BEN-Projekt 
der Öffentlichkeit, der Elternschaft, den örtlichen 
Institutionen und Vereinen sowie weiteren Koope-
rationspartnern vorgestellt. Die Institutionen hatten 
die Gelegenheit, ihre Angebote und pädagogischen 
Schwerpunkt vorzustellen und die Ziele zu erläu-
tern. 

Projekt „BEN“ - Das Bildungs- und Erziehungsnetzwerk Milte/Einen/Müssingen
Erklärtes Ziel des Projektes ist, die frühkindliche 
Bildung zu verbessern und damit auch den Über-
gang zwischen Tageseinrichtung und Grundschule 
besonders effektiv zu gestalten. Möglichst umfang-
reich sollen die Akteure des Sozialraumes hier mit 
einbezogen werden.

In einer Veranstaltung am 16.03.2013 ist dieser Pro-
zess mit den gesamten Teams und Vertretern der 
Elternschaft fortgesetzt und intensiviert worden. 

Gefördert wird das BEN-Projekt aus Mitteln des 
Kinder- und Jugendförderplanes des Landes Nord-
rhein-Westfalen, des Kreises Warendorf sowie der 
Stadt Warendorf. 
Das Institut für soziale Arbeit aus Münster hat die 
Prozessentwicklung und die wissenschaftliche Be-
gleitung für dieses Projekt übernommen. 
Das Projekt BEN stößt auch überörtlich auf großes 
Interesse. 
Im Rahmen einer fachlichen Weiterentwicklung 
haben die Tageseinrichtungen in Milte, Einen und 
Müssingen den Zuschlag für ein Familienzentrum 
erhalten. 
Auch diese Herausforderung wird mit großem Enga-
gement und einem hohen Maß an fachlicher Quali-
tät angegangen.

Workshop mit den Bildungsakteuren vor Ort
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„Anschwung für frühe Chancen“ ist ein gemeinsames 
Serviceprogramm des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFS FJ) und 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS). 
Es unterstützt bundesweit Kommunen, Städte und 
Gemeinden dabei, die regionalen Angebote früh-
kindlicher Entwicklung auszubauen und qualitativ zu 
verbessern. Dabei sollen bereits vorhandene Struk-
turen genutzt werden. Jede Anschwung-Initiative 
wird über einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten von 
Prozessbegleitern und Fachexperten unterstützt. 

Eine kontinuierliche Verbesserung der Entwicklungs-
möglichkeiten und Chancengerechtigkeit sowie die 
frühzeitige und bestmögliche Förderung eines je-
den Kindes sind dem Kreis Warendorf ein wichtiges 
Anliegen. Dabei kommt vor allem der Schnittstelle 
Elementar-/Primarbereich, das heißt dem Übergang 
von der Kindertageseinrichtung in die Grundschule 
eine wichtige Bedeutung zu. Die Übergänge müs-
sen reibungslos und ohne Abbrüche stattfi nden, da-
mit kein Kind auf dem Weg verloren geht. 
Mit Blick auf ein förderliches Übergangsmanage-
ment startete das Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien des Kreises Warendorf im März 2012 als 
Anschwung-Initiative gemeinsam mit weiteren Ver-
tretern des Kreises sowie pädagogischen Fachkräf-
ten aus Kindertagesstätten und Schulen im Rahmen 
einer Zukunftskonferenz die Erörterung einer ge-
meinsamen und gewinnbringenden Schnittstellen-
beschreibung.

Zukunftskonferenz Übergang Elementar- in Primarbe-
reich März 2012

Um die Gestaltung des Übergangsmanagements 
so konkret wie möglich zu machen, wurde zunächst 
exemplarisch auf Ebene der Stadt Warendorf eine 

Bundesweites Serviceprogramm „Anschwung für frühe Chancen“
Projekt-Initiative auf den Weg gebracht, die sich die 
Erarbeitung von Standards und Empfehlungen für 
einen positiv gestalteten Übergang vom Primar- in 
den Elementarbereich zur Aufgabe gemacht hat. In 
zwei Workshops Ende Mai und Anfang Dezember 
wurden die in der Zukunftskonferenz entwickelten 
Ideen und Überlegungen mit vielen Akteuren aus 
den Bereichen Kindertageseinrichtungen und Schu-
le konkretisiert und in einem ersten Konzeptentwurf 
festgehalten. Diesen gilt es nun in die lokalen Bezüge 
der jeweiligen Akteure vor Ort zu transportieren und 
eine gemeinsame Umsetzung in Gang zu setzen. 
Nach einem Erprobungszeitraum von vier Monaten 
sollen die gemachten Erfahrungen refl ektiert und 
der Konzeptentwurf auf seine Umsetzungsfähigkeit 
hin überprüft und ggf. überarbeitet werden. In einem 
zweiten Schritt soll das dort erarbeitete Konzept in 
die gänzliche Breite des Kreises getragen und allen 
betroffenen Akteuren zugänglich gemacht werden. 
Ziel ist es, eine verbindliche Basis für die positive 
und gewinnbringende Übergangsgestaltung vom 
Elementar- in den Primarbereich zu schaffen. 

Den Aufbau und die Funktionalisierung guter und 
„belastbarer“ Kooperationsbeziehungen zur För-
derung und Unterstützung von Bildungsprozessen 
junger Menschen, vor allem an der Schnittstelle 
Kindertageseinrichtung und Grundschule, hat sich 
auch das in Einen, Milte und Müssingen sozial-
räumlich verankerte Projekt BEN (Bildungs- und 
Erziehungsnetzwerk) zum Ziel gesetzt. Die sich 
aus beiden Projekten ergebenden Parallelen sollen 
dabei konstruktiv genutzt werden. Infolgedessen ist 
es angedacht, die aus der Anschwung-Initiative ge-
wonnenen Ergebnisse in das Projekt BEN einfl ießen 
zu lassen. 

Durch die enge kooperative Zuammenarbeit aller 
Beteiligten soll eine frühzeitige, umfassende und in-
dividuelle Begleitung eines jeden Kindes erreicht so-
wie langfristig gesehen, die Strukturen für ein förder-
liches Aufwachsen im Kreis Warendorf verbessert 
werden. Dieses unterstützt der oben beschriebene 
Prozess der Entwicklung von Rahmenbedingungen 
des Übergangs, der durch die Bundesinitiative „An-
schwung für frühe Chancen“ mit begleitet wird. 

Zukunftskonferenz Übergang Elementar- in Primarbe-
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Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des 
Kreises Warendorf versorgt Kinder im Alter bis zu 
12 Jahren in 

• Notsituationen bei Inobhutnahme  
 (§ �2 SGB VIII) oder
• zeitlich befristet in einer Übergangssituation  
 (§ 33 SGBVIII)

in zurzeit acht Bereitschafts- und zwei Kurzzeitpfle-
gefamilien.

Bereitschaftspflegefamilien sind jederzeit bereit, im 
Zusammenhang mit einer Inobhutnahme, ein Kind 
bei sich aufzunehmen. Die Kurzzeitpflegefamilien 
nehmen das Kind nach Planung in einer Übergangs-
situation bei sich auf. 

Diese Familien müssen in einer besonderen Weise 
zur Wahrnehmung dieser Aufgaben geeignet sein. 
Insbesondere werden sie stets mit unterschied-
lichsten Kindern und Jugendlichen und deren famili-
ären Hintergründen konfrontiert. Dabei sind die Kin-
der aufgrund ihrer Geschichte in der Regel in einem 
sehr hohen Maß belastet. 
Nach einer individuell bemessenen Verweildauer 
verlassen die Kinder die Kurzzeitpflegefamilie wie-
der. Die Gestaltung der Trennung und Abschiedes 
bildet dabei den wichtigen Übergang in eine neue 
Lebensphase. Hier sind Trennung und des Ab-
schieds zu gestalten.
Somit erbringen diese Familien eine enorm wichtige 
Leistung im Interesse der Kinder und der Gesell-
schaft.

Die an die Familien gerichteten Anforderungen wer-
den anhand des folgenden aktuellen Erfahrungsbe-
richts einer Pflegefamilie deutlich:

Zunächst möchte ich uns vorstellen: Wir sind seit 25 
Jahren Dauerpflegefamilie und seit 1999 auch Kurz- 
und Bereitschaftspflegefamilie und haben in dieser 
Zeit ca. 50 Kinder von einigen Wochen bis zu 2,5 
Jahren begleiten dürfen. Zurzeit haben wir 2 Dauer- 
und 2 Kurzzeitpflegekinder. 

Bereitschafts- und Kurzzeitpflegefamilien
In den vielen Jahren hat es sehr viele schöne aber 
auch nerven- und kraftzehrende Phasen gegeben. 
Man muss schon breite Schultern und starke Ner-
ven haben und Ruhe ausstrahlen.
Wenn die Kinder zu uns kommen, sind sie oft sehr 
traurig, voller Angst und haben einen leeren Blick. 
Nach einiger Zeit bekommen wir von Bekannten die 
Bestätigung, dass die Kinder sich völlig verändert 
haben, fröhlicher geworden sind und ihre Augen 
ganz anders strahlen.

Nach einer kurzen Zeit der Eingewöhnung fan-
gen die Kinder an, Grenzen, die sie vorher nicht 
hatten, auszutesten (das tun sie intensiver als die 
eigenen Kinder). Wenn sie sich mit Regeln und 
Konsequenzen konfrontiert sehen, die auch noch 
trotz aller Ausreden und Beteuerungen eingehalten 
werden müssen, ist man schon mal die Blödeste, 
Bescheuerteste, ein Vollpfosten, usw.. Dann wird 
verbal - auch hin und wieder körperlich - alles aufge-
fahren, was irgendwie verletzen könnte. Wenn man 
sie sich erst austoben lässt und danach in Ruhe das 
Gespräch sucht (klappt nicht immer), werden sie 
meistens sehr anhänglich und sagen, ich sei die be-
ste Pflegemama der Welt. 
Wenn die Kinder aus schwierigen Situationen ge-
stärkt und glücklicher herauskommen und dieses 
auch durch Worte und Gesten an uns zurückmel-
den, ist der eigene Akku ganz schnell wieder aufge-
laden. Die Arbeit macht sehr viel Freude, weil von 
fast allen Seiten eine positive Rückmeldung kommt, 
und man kann Berge versetzen, wenn man innerlich 
zufrieden ist.

Die Kinder brauchen sehr viel Zuwendung, Nähe 
und auch Kuscheleinheiten. Das ist oft eine Grat-
wanderung, denn klar, wir müssen ihnen zeigen, 
dass wir sie gern haben, aber wir dürfen sie nicht 
so stark an uns binden, da sie irgendwann wieder 
gehen müssen. Sie wissen natürlich von Anfang 
an, dass sie bei uns nur so eine Art Ferien machen. 
Viele wollen gern für immer bleiben, aber wir sagen 
dann meist auf lustige Art, dass sie doch sicher jün-
gere Eltern haben wollen und wir doch schon zu alt 
seien, schon fast Oma und Opa. Manchmal kommt 
dann der Kommentar: “Stimmt, ihr habt auch schon 
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ganz schön viel Falten.“ Es muss für diese Kinder 
schrecklich sein, zu wissen, hier kann ich nicht blei-
ben, nach Hause geht es auch nicht, wo es hingeht 
und zu wem, weiß ich nicht. Sie hängen praktisch 
für längere Zeit in der Luft, haben keinen Boden 
unter den Füßen. Dabei ist Sicherheit vor allem bei 
kleineren Kindern die wichtigste Grundvorausset-
zung, um sich positiv entwickeln zu können.

Ich würde mir wünschen, dass Gutachter schneller 
zu einem Ergebnis kommen würden und Richter 
bei ihren Entscheidungen mehr das Kindeswohl im 
Auge haben dürfen als das Elternrecht. 
Wir haben festgestellt, dass sich die Situation für die 
Pfl egeeltern und ihre Kinder im Laufe der letzen 25 
Jahre zugunsten der leiblichen Eltern verschlechtert 
hat. Man kommt sich manchmal so vor, als wenn 
man die Kinder nur verwahren darf, damit die leib-
lichen Eltern ihre Rechte wahrnehmen können. 

Es ist schön, die Kinder und auch neue Pfl egeeltern 
bei der Kontaktaufnahme und Anbahnung begleiten 
zu dürfen. Dabei ist es wichtig, auch dem Kind zu 

sagen und zu zeigen, dass wir uns mit ihm freuen, 
jemanden gefunden zu haben, damit es uns besser 
loslassen kann. 

Wir haben schon viele neue, schöne Kontakte knüp-
fen können, einige ehemalige Kinder machen hier 
jedes Jahr Ferien, besuchen uns, schreiben hin und 
wieder oder telefonieren nach 8 Jahren das erste 
Mal wieder mit uns und wundern sich, dass wir sie 
noch erkennen. Wir staunen oft, an welche Dinge 
sie sich noch erinnern, für uns Kleinigkeiten, für sie 
aber eine Erinnerung, die über Jahre im Gedächtnis 
geblieben ist.

Seitdem es das Sommerfest des Jugendamtes gibt, 
sind wir jedes Jahr dabei und nicht nur wir stellen 
immer wieder fest, dass das Pfl egekinderteam des 
Kreises ein gutes Händchen bei der Auswahl der 
neuen Eltern hat. Aus eigener Erfahrung und beim 
Beobachten der Eltern mit ihren Kindern sehen wir, 
dass die Kinder sehr gut in ihre neuen Familien pas-
sen.
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Seit dem Frühjahr dieses Jahres hat die Schulsozial-
arbeit im Kreis Warendorf erheblichen Zuwachs be-
kommen. Durch die Umsetzung des Bildungs- und 
Teilhabepaketes des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales wurden 16 Stellen im Kreis Warendorf 
geschaffen. 13 Stellen wurden gem. dem Anteil der 
Empfänger von Leistungen nach dem SGB II den 
Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf 
zugewiesen. In diesem Rahmen wurden auch in 
den kreiseigenen Schulen (Berufskolleg Beckum, 
Berufskolleg Ahlen, Paul-Spiegel-Berufskolleg Wa-
rendorf) drei zusätzliche Stellen geschaffen. Ein-
schließlich der schon vorhandenen Stellen sind so-
mit aktuell acht Mitarbeiter an kreiseigenen Schulen 
in der Schulsozialarbeit tätig und im Amt für Kinder, 
Jugendliche und Familien angesiedelt. 
Der Lebensraum Schule hat für die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen eine große Bedeutung. 
Es ist der Ort, an dem sich junge Menschen Wissen 
aneignen und insbesondere ihre Persönlichkeit ent-
wickeln. Durch den Ausbau bzw. der Initialisierung 
der Schulsozialarbeit ist es dem Kreis Warendorf 
gelungen, die Verbindung der Systeme Jugendhil-
fe und Schule weiter voranzubringen. Durch diese 
enge Zusammenarbeit beider Bildungsbereiche wird 
es besser möglich sein, junge Menschen im Hand-
lungsfeld Schule ganzheitlich zu fördern und ihre 
Persönlichkeitsentwicklung  zu stärken. Die Schüler 
erhalten ein leichter zugängliches und verlässliches 
Unterstützungsangebot.
Für die neu tätigen Schulsozialarbeiter war die An-
fangszeit geprägt von vielfältigen Erfahrungen und 
Eindrücken. Begegnungen mit unterschiedlichen  
jungen Menschen, Lehrkräften, Bildungsgängen, 
Amtsstrukturen und Kooperationspartnern. Daher 
galt es zunächst, sich einen Überblick zu verschaf-
fen und die Aufgabengebiete zu erschließen. Die 
schon vorhandenen  Erfahrungswerte in Sachen 
Schulsozialarbeit im Kreis Warendorf waren dabei 
von Vorteil. Außerdem konnten die neuen Mitar-
beiter des Amtes 51 durch eine Hospitation in den 
Bereichen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und 
der Jugendpflege weitere Sicherheit gewinnen. Im 
weiteren Verlauf fand eine Vorstellung der Schul-
sozialarbeit in den jeweiligen Schulklassen statt. 
Hierbei konnten die Sozialarbeiter mit den Lehrern 

Schulsozialarbeit
und Schülern in Kontakt treten und Aufgaben und 
Angebote der Schulsozialarbeit beschreiben und für 
eine Inanspruchnahme werben.

Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
Ein Aufgabengebiet der Schulsozialarbeit ist die Ver-
mittlung der Leistungen des BuT an die Adressaten. 
Durch das BuT können junge Menschen aus Fami-
lien mit einem geringen Einkommen Unterstützung 
erfahren. In diesem Kontext können die Kosten für 
Klassenfahrten, Lernförderung, Schulbedarf, Fahrt-
kosten, Mittagessen, Vereinsbeiträge übernommen 
bzw. bezuschusst werden.  Das Bildungspaket gilt 
für junge Menschen bis 25 Jahre. Berechtigt sind 
Jugendliche aus Familien, die Arbeitslosengeld II, 
Sozialgeld, Leistungen nach AsylbLG, Sozialhilfe, 
Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.

Durch die von der Schulsozialarbeit vermittelten 
BuT-Leistungen bzw. den daraus entstehenden 
Beratungsprozesse ist es gelungen, die Lebens-
perspektiven bei einer Vielzahl junger Menschen 
positiv zu beeinflussen. Stellvertretend hierfür 
steht beispielweise der junge Mann aus dem Be-
rufsgrundschuljahr, der durch die Vermittlung einer 
Lernförderung über das BuT seinen Schulabschluss 
erreichte und durch ein Bewerbungstraining eine 
Ausbildungsstelle  finden konnte. Oder auch die 
junge, alleinerziehende Mutter, die durch Vermitt-
lung einer Tagespflegemutter in der Lage ist, nach 
längerer Auszeit wieder die Schule aufzunehmen 
und somit für sich und ihrem Kind eine Perspektive 
aufbauen kann.  

Die Schulsozialarbeit informiert Lehrkräfte, Eltern 
und Schüler über die Fördermöglichkeiten des BuT 
und unterstützt sie beim Antragsverfahren. Dabei ar-
beitet sie eng mit den zuständigen Sachbearbeitern 
der Jobcenter bzw. der Sozialämter zusammen.  

Individuelle Beratungsangebote
Ein Schwerpunkt der täglichen Arbeit an den Berufs-
kollegs liegt in der Beratung junger Menschen. Da-
bei suchen die Jugendlichen eigenständig die Bera-
tungsräume der Schulsozialarbeit auf oder werden 
häufig auch durch Lehrkräfte bzw. Mitschüler dorthin 
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vermittelt. Die Schüler und Schülerinnen nutzen da-
bei aus sehr vielfältigen Gründen die Unterstützung 
und das „offene Ohr“ der Schulsozialarbeit. 
Häufig sind es dabei die „kleinen Baustellen“, für die 
ein Schüler ein verständnisvolls Gegenüber benöti-
gt; es kriselt in der Beziehung, die Noten sind gera-
de schlecht, der Bafög-Antrag ist noch nicht gestellt. 
In derartigen Lebenslagen kann die Beratung der 
Schulsozialarbeit helfen, das „Chaos“ zu sortieren 
und die passenden Hilfen einzuleiten. 

Jedoch wird in der täglichen Arbeit zunehmend 
deutlich, dass vereinzelt Jugendliche mit Situa-
tionen konfrontiert sind, die sehr belastend sind 
und zu schweren Krisen in der Lebensentwicklung 
führen. Dazu gehören beispielsweise Konflikte im 
Elternhaus, psychische Probleme, Gewalterfah-
rungen oder auch Suchtprobleme. Hier benötigen 
die Jugendlichen eine schützende Begleitung, die 
sie dabei unterstützt, Schritt für Schritt einen Weg 
aus ihrer belastenden Situation zu finden. In der 
psychosozialen Beratung steht der junge Mensch 
mit seinen Bedürfnissen und Stärken im Mittelpunkt. 
Darüber hinaus ist es häufig notwendig, die Familie 
bzw. das soziale Umfeld des jungen Menschen zur 
Lösung der Problemkonstellationen mit einzubezie-
hen.
Im Weiteren suchen auch vermehrt Eltern den Kon-
takt zur Schulsozialarbeit. Durch einen regelmä-
ßigen Austausch werden sie dabei in Erziehungs-
fragen beraten und gestärkt. Häufig wird auch unter 
Einbezug der Lehrkräfte ein gemeinsames Handeln 
zwischen Schule und Elternhaus zur Förderung des 
betroffenen jungen Menschen abgestimmt.
Die häufig sehr sensiblen Beratungsgespräche be-
nötigen einen besonders geschützten Rahmen. Die 
Schulsozialarbeiter stehen unter Schweigepflicht. 
Die Weitergabe von personenbezogenen Daten er-
folgt ausschließlich mit dem Einverständnis des zu 
Beratenden.

Kooperation/Netzwerkarbeit
Ein wichtiges Handwerkzeug und Qualitätsmerkmal 
der Schulsozialarbeit ist die kontinuierliche Zusam-
menarbeit mit Kooperationspartnern in den unter-
schiedlichen Bereichen. Insbesondere in der Unter-

stützung von Schülern in Krisensituationen werden 
Beratungsstellen (z.B. Suchtberatung, Frauenbera-
tungsstelle) und andere Fachdienste (z.B. Sozial-
psychiatrischer Dienst, Therapeuten) in die Bera-
tung eingebunden. Die Schulsozialarbeit ist somit 
in das vorhandene Beratungsnetzwerk des Kreises 
Warendorf gut integriert und fungiert als „Schnittstel-
le“ bei der Vermittlung von passenden Hilfen bzw. 
Leistungen.
Weiterhin finden intensive Kooperationsbeziehungen 
mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter bei 
der Förderung von jungen Menschen im Übergang 
von der Schule in den Beruf statt. Im Rahmen von 
schulischen Projekten arbeitet die Schulsozialarbeit 
außerdem mit einer Vielzahl von Akteuren aus dem 
unmittelbaren Sozialraum, wie z.B. Polizei, Kreis-
handwerkerschaft, Vereine für Sport und Kultur eng 
zusammen. 
Eine intensive  Zusammenarbeit erfolgt mit den Mit-
arbeitern des Amtes für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien des Kreises Warendorf bzw. den örtlichen Ju-
gendämtern in Ahlen, Beckum und Oelde. Mit Blick 
auf problematische Familiensituationen arbeitet die 
Schulsozialarbeit eng mit den Allgemeinen Sozialen 
Diensten zusammen, um mögliche Gefährdungen 
vom jungen Menschen abzuwenden, bestehende 
zu kompensieren. Die enge Kooperation mit dem 
Sachgebiet Jugendpflege erschließt den Schülern 
interessante Angebote und Veranstaltungen im 
Kreis Warendorf (z.B. Jugendleiterschulungen, Par-
tizipationsprojekte). Darüber hinaus sind sie Partner 
bei der Planung und Umsetzung von Projekten an 
den jeweiligen Schulen. 
Durch die regelmäßige Teilnahme an Fachtagungen, 
Fortbildungen und Arbeitskreisen wird die 
Vernetzung mit den Akteuren aus den angrenzenden 
Arbeitsbereichen der Schulsozialarbeit weiter 
verstärkt.

Die Schulsozialarbeiter selbst tauschen sich regel-
mäßig, z. B. mittels kollegialer Beratungen und fach-
licher Konsultation aus. Hierdurch wird das Arbeits-
feld konzeptionell weiterentwickelt und die Qualität 
der Schulsozialarbeit verbessert.
Eine  enge Kooperation erfolgt zwingend mit den 
handelnden Akteuren des „Systems Schule“. Die 
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Schulsozialarbeit arbeitet intensiv mit der Verwal-
tung, dem Lehrerkollegium und der Schulleitung 
zusammen. In diesem Kontext findet beispielsweise 
ein regelmäßiger Austausch über Fehlzeiten, Res-
sourcen oder Möglichkeiten der Schüler und Schü-
lerinnen statt. Weiterhin werden Projekte auf Klas-
sen- bzw. Schulebene gemeinsam konzipiert und 
durchgeführt. 
Ein Schwerpunkt im Bereich der Projektarbeit liegt 
in der Vermittlung und Durchführung präventiv aus-
gerichteter Maßnahmen in den Bereichen Gewalt, 
Sucht, Sexualität und Medienkonsum. In diesem 
Zusammenhang kooperiert die Schulsozialarbeit mit 
Trägern und sozialpädagogischen Fachkräften aus 
den spezifischen Fachbereichen.  

Ausblick
Jede Schule hat unterschiedliche Bedarfe, Schwer-
punkte und Ressourcen. In der weiteren Entwick-
lung wird die Schulsozialarbeit passgenaue Projekte 
entwickeln, die diese Faktoren einbeziehen. Bei-

spielsweise kann dies die Durchführung erlebnispä-
dagogischer Gruppenangebote, interkulturellen 
Schulfeste oder Bewerbungstrainings sein.  
In der täglichen Arbeit sind die Schulsozialarbeiter 
mit einer sehr breiten Spanne von Themengebieten 
konfrontiert. Zur qualitativen Umsetzung ihrer Arbeit 
benötigen die Mitarbeiter ein umfangreiches Fach-
wissen und ein großes Repertoire an Verfahren und 
Methoden der sozialen Arbeit. In diesem Zusam-
menhang ist eine stetige Weiterqualifizierung und 
Spezialisierung der Mitarbeiter notwendig. 
 
Das Aufgabenfeld Schulsozialarbeit entwickelt sich 
stetig. Das erste Praxisjahr stand vor allem im Zei-
chen der Etablierung in den schulischen Strukturen. 
In der Person der Schulsozialarbeiterin und des 
Schulsozialarbeiters erhält das Aufgabengebiet „ein 
Gesicht“. Aktuelle Anforderungen und Fragestel-
lungen können um weitere Aspekte ergänzt werden, 
z. B. der berufliche und der hiermit in Verbindung 
stehenden richtigen Wahl des Ausbildungszieles. 
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Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendge-
richtsgesetz
Die Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendge-
richtsgesetz (JGG) stellte auch im Jahr 2012 einen 
wesentlichen Aufgabenbereich des Allgemeinen 
Sozialen Dienstes im Amt für Kinder, Jugendliche 
und Familien dar. Die Jugendgerichte könnten ihre 
Aufgaben im Rahmen der Jugendstrafrechtspflege 
ohne eine funktionale und fachlich gut entwickelte 
Jugendgerichtshilfe (JGH) nicht erfüllen. 

Die Jugendgerichtshilfe soll nach § 38 JGG einer-
seits zur Wahrheitsfindung beitragen. Andererseits 
soll sie den jungen Beschuldigten unterstützen und 
beraten. Diese beiden Ziele widersprechen sich un-
ter Umständen. Der Beschuldigte wird zu einem Ge-
spräch eingeladen, gelegentlich auch zu Hause be-
sucht. In diesem Gespräch sollen die persönlichen 
und familiären Hintergründe erforscht werden. 

Der Beschuldigte ist nicht zur Mitarbeit verpflichtet. 
Die Jungendgerichtshilfe fertigt einen Bericht an. 
Dieser Bericht ist in der Regel Grundlage, um die 
Schuldfähigkeit zu beurteilen. Meist enthält dieser 
Bericht auch einen Vorschlag, welche Maßnahme 
angemessen ist. Außerdem ist der Mitarbeiter der 
Jugendgerichtshilfe normalerweise auf Nachfrage 
verpflichtet, dem Gericht von dem Gespräch mit 
dem Beschuldigten zu berichten.

In der Hauptver-
handlung hat die 
Jugendgerichts-
hilfe ein Anwe-
senheitsrecht, 
jedoch keine 
Verpflichtung. In 
der Hauptver-
handlung gibt 
der Vertreter der 
Jugendgerichts-
hilfe auf Grund-
lage des erstell-
ten Berichts eine 
Stellungnahme 
ab.

Jugendgerichtshilfe (JGH)

Nach einer eventuellen Verurteilung betreut die Ju-
gendgerichtshilfe den Jugendlichen und überwacht, 
ob die Weisungen und Auflagen erfüllt werden. Bei 
Verstößen kann (ggf. muss) die JGH den Jugend-
richter informieren.

Gegenüber den gerichtsbezogenen Tätigkeiten hat 
die sozialpädagogische Arbeit für den und mit dem 
jungen Menschen eindeutig Vorrang. Ziel ist auch 
hier, soweit es geht, präventiv Entwicklungen zu 
fördern und persönlichkeitsstabilisierend zu wirken. 
So werden im Bedarfsfall stets begleitende erzie-
herische Hilfen angeboten. Dies sind in erster Linie 
Erziehungsbeistandschaft/Betreuungsweisung und 
soziale Trainingskurse (in 2012 waren es drei).

Fallzahlenentwicklung
Die Fallzahlen sind im Jahr 2012 im Vergleich zum 
Vorjahr fast konstant. Im Vergleich zu den Vorjahren 
bewegen sich die Zahlen der Straftaten auf einem 
vergleichsweise niedrigen Niveau. Die Entwicklung 
mit Blick auf die letzten fünf Jahren ist damit rück-
läufig.
Auch die Betrachtung der Fallzahlen in den ein-
zelnen Städten und Gemeinden lässt keine signi-
fikanten Schwankungen erkennen. Die leichten 
Veränderungen sind u. a. durch temporäre Ermitt-
lungskampagnen der Polizei, z.B. im Verkehrssiche-
rungsbereich, etc. zu erklären.

JGH Zahlen nach Orten 

2008 2009 2010 2011 2012 

Beelen 23 29 58 43 46

Drensteinfurt 85 59 67 63 69

Ennigerloh 102 132 79 72 73

Everswinkel 34 31 41 44 40

Ostbevern 53 68 39 36 36

Sassenberg 88 65 81 55 48

Sendenhorst 55 56 76 79 66

Telgte 81 92 107 77 88

Wadersloh 55 55 73 38 28

Warendorf 219 191 256 197 213

Gesamt 795 778 877 704 707
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Bei der Betrachtung der Deliktstruktur (hier werden 
die fünf häufigsten Straftatbestände dargestellt) und 
der Täterstruktur zeigen sich im Berichtszeitraum 
ebenfalls keine wesentlichen Auffälligkeiten. 

Bei der Täterstruktur fällt auf, dass die Anzahl der 
Täter im Vergleich zum Vorjahr um 10 % gestiegen 
ist. Proportional ist auch der Anteil der Einzeltäter 
um etwa 10 % gestiegen. 
In der Regel stellt die Straftat für den jungen Men-
schen ein einmaliges Ereignis dar. Der große Teil 
der Straftaten entwickelt sich weiterhin im Rahmen 
sogenannter jugendtypischer Deliktformen. Gleich-
wohl ist jede Straftat junger Menschen ernst zu neh-
men und erfordert eine konsequente Reaktion und 
Aufmerksamkeit sowohl durch die Jugendhilfe als 
auch durch Staatsanwaltschaft und Jugendgericht.
In den letzten Jahren ist festzustellen, dass die Zahl 
der Mehrfachtäter (zwei und mehr Delikte pro Jahr) 
erneut rückläufig ist. Im Verlauf der letzten 5 Jahre 
hat sich die Zahl auf ein Drittel reduziert. 

Bei der Deliktstruktur ist festzustellen, dass für den 
Einzugsbereich des Amtes für Kinder, Jugendliche 
und Familien weiterhin gilt, dass Fälle schwerer Kri-
minalität (Verbrechen) die Ausnahme darstellen. 
Bei den Delikten im Straßenverkehr und den Kör-
perverletzungen sind leichte Steigerungen zu ver-
zeichnen. Beim Diebstahl ist ein leichter Rückgang 
festzustellen.
 
Nach einem Rückgang im Vorjahr ist der Anteil der 
Straftaten, die durch Mädchen im Berichtszeitraum 
verübt wurden, wieder gestiegen und beträgt inzwi-
schen 27%. Rückläufig ist der Anteil der Jugend-
lichen und jungen Menschen mit Migrationshinter-
grund am Gesamtaufkommen aller Straftaten mit 
nunmehr noch 7,7 %. 

Diversion im Jugendstrafrecht
Bei kleineren bis mittelschweren Verfehlungen 
ist stets zu prüfen, ob auf eine jugendstrafrecht-
liche Sanktion durch Urteil verzichtet werden kann  
(§ �5 JGG). Insbesondere wenn es sich um jugend-
typisches Fehlverhalten mit geringem Schuldgehalt 
und geringen Auswirkungen handelt, das über die 

bereits von der Entdeckung der Tat und dem Er-
mittlungsverfahren ausgehenden Wirkungen hinaus 
keine erzieherischen Maßnahmen erfordert.

Hier bietet die Diversion im strafrechtlichen Zusam-
menhang ein Mittel der Staatsanwaltschaft, bei Erst-
tätern bzw. leichten bis mittelschweren Delikten eine 
Eröffnung eines Strafprozesses zu unterlassen und 
die Tat durch Absehen von einer Strafverfolgung zu 
erledigen (§ �5 JGG). 

Von einer Strafverfolgung kann auch abgesehen 
werden, wenn erzieherische Maßnahmen im Sinne 
von § 45 Abs. 2 JGG geeignet sind (z. B. Verpflich-
tung zu einer gemeinnützigen Arbeit), die Einsicht 
des Jugendlichen in das Unrecht der Tat und deren 
Folgen zu fördern. Sie können von den Erziehungs-
berechtigten, aber z.B. auch vom Jugendamt, der 
Schule oder dem Ausbilder ausgehen. Ist noch kei-
ne angemessene erzieherische Reaktion erfolgt, 
so prüft die Staatsanwaltschaft, ob sie selbst die 
Voraussetzungen für die Einstellung des Verfah-
rens herbeiführen kann (z.B. indem sie ein erziehe-
risches Gespräch mit dem Jugendlichen führt oder 
ihn ermahnt oder eine Schadenswiedergutmachung 
im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs anregt). 
Erforderlich hierfür ist, dass der Beschuldigte den 
Tatvorwurf nicht ernstlich bestreitet, das Angebot 
der Staatsanwaltschaft annimmt und die Erzie-
hungsberechtigten und die gesetzlichen Vertreter 
nicht widersprechen.

Damit verfolgt die Diversion das Ziel, die Resoziali-
sierung des Täters zu fördern und die Jugendgericht 
e von sogenannten Bagatellfällen zu entlasten. Die 
Anzahl der Diversionen ist im Berichtszeitraum im 
Verhältnis zur Fallzahlentwicklung gleich geblieben. 

Täter-Opfer-Ausgleich im Kreis Warendorf 
Die Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich und Kon-
fliktregelungen in Trägerschaft des SKM – Katho-
lischer Verband für soziale Dienste im Kreisdekanat 
Warendorf e.V. führt bereits seit Jahren eine erfolg-
reiche Arbeit für jugendliche Straftäter durch. Beim 
Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) soll eine außergericht-
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liche Konfliktschlichtung herbeigeführt werden. 

Die freiwillige Teilnahme von Täter und Opfer zur 
Regelung der Folgen eines Konfliktes durch gegen-
seitige Kommunikation ist die Besonderheit beim 
TOA. Täter und Opfer einer Straftat sollen durch 
die Fachstelle dabei unterstützt werden, einen ent-
standenen Konflikt in gemeinsamen Gesprächen zu 
schlichten und eine für alle Beteiligten zufrieden- 
stellende Lösung im materiellen wie auch im imma-
teriellen Sinne zu finden. 

Im Berichtsjahr 2012 wurde in 15 Fällen mit insge-
samt 17 Tätern gearbeitet. Von den 17 Tätern wa-
ren 13 männlich und � weiblich. Wie auch schon in 
den vergangenen Jahren standen dabei die Körper-
verletzungsdelikte im Vordergrund. Hier ist immer 

wieder festzustellen, dass es 
zwar für die Geschädigten ein 
gewisses Wagnis ist, sich auf 
ein Gespräch mit dem Täter 
einzulassen, da im Vorfeld 
häufig Zweifel an der Ernst-
haftigkeit des Beschuldigten 
geäußert werden. In allen Fäl-
len, in denen ein Ausgleichs-
gespräch stattgefunden hat, 
konnten diese Zweifel aus-
geräumt werden. Dies ge-
schieht nicht nur durch die als 
ehrlich empfundene Bitte um 
Entschuldigung seitens des 
Täters, sondern auch durch 
seine Bereitschaft zur Wie-
dergutmachung. 
Im Rahmen der Ausgleichsge-
spräche wurde auch in 2012 
in einigen Fällen der Opferhil-
fefonds der Fachstelle einge-

setzt und den Beschuldigten ein zinsloses Darlehen 
i. H. von insgesamt 1.600 € gewährt. Hierdurch wur-
de ihnen ermöglicht, zumindest zu einem Teil den 
als berechtigt empfundenen  Schadensersatz- bzw. 
Schmerzensgeldansprüchen der Geschädigten 
nachkommen zu können. 

Die Beschuldigten haben die Möglichkeit, das Dar-
lehen entweder in kleinen Raten an den Opferhilfe-
fond zurückzuzahlen oder, wenn diese Möglichkeit 
nicht gegeben ist, stattdessen gemeinnützige Arbeit 
zu erbringen. Den Geschädigten wird durch das In-
strument des Opferhilfefonds ein u. U. langwieriges 
zivilrechtliches Verfahren erspart, das ihnen die 
Verarbeitung des erlittenen Schadens erschweren 
würde.

TOA nicht zustande gekommen weil:

Täter nicht
bereit

Opfer nicht
bereit

Rückgabe 
nicht
geeignet

0 6 0
15 2 4 3

In 
Bearbeitung

6
Gesamtfälle

Einigung 
im Vorfeld

TOA 
erfolgreich
durchgeführt




JGH - Täterstruktur u. Deliktformen 
2008 2009 2010 2011 2012 

Straftaten gesamt 795 778 877 704 707 

dv. Anklageschriften 598 528 503 471 485 

dv. Diversionen 197 250 374 233 222 

dv. männlich 679 631 679 535 515 

dv. weibl. 116 147 198 169 192 

dv. Jugendliche 440 416 504 381 409 

dv. Heranwachsende 355 362 375 323 298 

dv. Aussiedler 143 94 45 49 16 

dv. Ausländer 55 67 90 55 55 

Täter gesamt 615 618 660 503 550 

dv. Einzeltäter 308 311 527 402 454 

dv. Mehrfachtäter 307 307 133 101 96 

Häufigste Delikte 

Straßenverkehr 178 153 141 107 115 

Diebstahl 234 216 259 227 211 

Körperverletzung 179 156 189 139 164 

Verstoß BtMG 45 48 41 31 34 

Sachbeschädigung 102 80 88 55 69 
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Seit dem Jahr 2009 wird diese Form präventiver Ar-
beit im Kreis erfolgreich durchgeführt und hat sich in 
der Vergangenheit vor allem als schnelle und unbü-
rokratische Hilfe etabliert.

PaKJs ist ein Angebot des Amtes für Kinder, Ju-
gendliche und Familien des Kreis Warendorf in Ko-
operation mit dem SKM (Katholischer Verband für 
soziale Dienste im Kreisdekanat Warendorf). Ziel 
des Angebotes ist es, durch frühzeitige Hilfen eine 
Verfestigung schulmüden Verhaltens, vornehmlich 
bei Kindern und Jugendlichen ab dem 12. Lebens-
jahr, zu verhindern bzw. Kinder und Jugendliche mit 
schulverweigernder Haltung zeitnah wieder in das 
Regelschulsystem zu integrieren.
Kennzeichnend für das Angebot sind die niedrig-
schwelligen Zugangswege. In erster Linie erfolgt 
eine Vermittlung über die Schulsozialarbeiter, 
Schulleiter und Lehrkräfte der verschiedenen Schu-
len. Diese informieren die Eltern über das Angebot 
PaKJs und nehmen dann mit dem Einverständnis 
der Eltern Kontakt zum zuständigen Mitarbeiter des 
Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien auf. Im 
Anschluss erfolgt eine zeitnahe Beauftragung des 
SKM. Gleichzeitig können sich aber auch Kinder, 
Jugendliche und Eltern selbst beim Amt melden und 
das Angebot bei Bedarf in Anspruch nehmen. 
Innerhalb einer Woche erfolgt eine Kontaktaufnahme 
mit der Familie. Am Beginn der Hilfe steht zunächst 
eine Klärungsphase, innerhalb derer die möglichen 
Ursachen und Hintergründe für die Schulproblema-
tik geklärt werden sollen. Im weiteren Verlauf werden 
mit allen Beteiligten Handlungsmöglichkeiten erar-
beitet. Kennzeichnend für das Angebot ist weiterhin 
eine enge Kooperation mit der betreffenden Schule. 
Vorgesehen ist eine kurzfristige Betreuungszeit der 
betroffenen jungen Menschen in der Regel von 2 – � 
Monaten.

Erreicht werden konnten in der bisherigen Lauf-
zeit des Angebotes - bezogen auf die jeweiligen 
Einzelfälle - vor allem die Reintegration in die Re-
gelschule bzw. die Findung einer schulischen und 
beruflichen Perspektive. Dieses beinhaltet ggf. auch 
Alternativen zum Besuch der Regelschule, wie Bil-
dungsangebote am Berufskolleg, Maßnahmen bei 

der Kreishandwerkerschaft oder der Besuch einer 
BuS-Klasse. Die Vermittlung der betroffenen Fami-
lien in weiterführende Hilfen konnte vielfach erreicht 
werden.
Im Berichtsjahr 2012 wurden 28 Kinder und Jugend-
liche über das Angebot paKJs betreut. Im Vergleich 
zu den Vorjahren zeigt sich hier eine leicht rückläu-
fige Tendenz. Der Anteil der männlichen Kinder und 
Jugendlichen lag etwa doppelt so hoch. Insgesamt 
waren es 19 Jungen und 9 Mädchen. In den ver-
gangenen Jahren war die Anzahl der betreuten Jun-
gen nur leicht höher als die der Mädchen. Im Jahr 
2012 wurden Kinder und Jugendliche zwischen 10 
bis 17 Jahren betreut, wobei die Altersstufen zwi-
schen 1� bis 16 Jahren, wie schon in der Vergan-
genheit, am stärksten vertreten waren. 
Das Angebot wurde von Kindern und Jugendlichen 
der verschiedenen Schulformen genutzt, wobei  
Schüler der Hauptschulen im Kreis Warendorf zah-
lenmäßig häufiger vertreten waren. Diese Tendenz 
zeigte sich gleichfalls in den vorherigen Jahren.

 Schulform  Anzahl
 Hauptschule     16
 Realschule       6
 Gymnasium                   -
 Gesamtschule       1
 Förderschulen       3
 Berufskolleg       2

Im Verlauf des Projektes hat sich gezeigt, dass 
paKJs ein hilfreiches Angebot für Kinder und Ju-
gendliche im Kontext auch schon verfestigter Schul-
müdigkeit darstellt. Die Motivation des Betroffenen, 
sich auf ein Unterstützungsangebot einzulassen, 
ist dann besonders hoch. Gleichzeitig hat sich im 
Laufe der letzten 4 Jahre gezeigt, dass immer mehr 
Familien mit sehr vielschichtigen Problemlagen das 
Angebot nutzen.
Das Angebot paKJs ist ein Baustein im Bemühen 
des Kreises Warendorf, präventiv frühe Hilfe zu 
leisten. Es dient gleichzeitig der Straffälligkeitspro-
phylaxe, indem das Risiko, eine Straffälligkeit des 
jungen Menschen, bedingt durch eine Auflösung 
verbindlicher und leitender Tagesstruktur, deutlich 
und frühzeitig entgegengewirkt wird.

 

Präventive Arbeit mit Kinder und Jugendlichen bei Schulmüdigkeit (paKJs)
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Im Jahr 2012 gab es keine rechtlichen Änderungen 
zum Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
(BEEG).

Bei der Ausführung des BEEG entfällt nach wie vor 
ein großer Anteil der Arbeitszeit der Sachbearbeite-
rinnen auf telefonische und auch persönliche Bera-
tungen. Durch die Komplexität des Gesetzes neh-
men Elternpaare häufig auch schon im Vorfeld der 
Geburt die Beratungsangebote wahr. Immer häu-
figer gefragt sind auch Informationsveranstaltungen 
für Eltern, beispielsweise in Familienzentren oder in 
Hebammenpraxen.

 

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Im Rahmen der Sachbearbeitung werden Bescheide 
über die Höhe und Dauer des Elterngeldanspruchs 
erstellt. Vorläufig gezahltes Elterngeld wird endgül-
tig festgestellt.

Die Antragsbearbeitung erfolgt zeitnah und ohne 
große Verzögerungen. 

Im Jahr 2012 sind insgesamt 2677 Anträge auf 
Zahlung von Elterngeld beim Kreis Warendorf ein-
gegangen. Dies sind rund 60 Anträge mehr als im 
Kalenderjahr 2011.

 

 

Bewilligungen von Elterngeld im Kreis Warendorf 2012
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Von den 2677 eingegangenen Anträgen konnten 
2579 bewilligt werden.

Davon wurden 2018 Bescheide an Mütter und 561 
Bescheide an Väter erteilt.

Der prozentuale Anteil der Männer ist im Vergleich 
zum Kalenderjahr 2011 ( 20,2� % ) erneut um 
1,5 % angestiegen und liegt aktuell im Kreis Waren-
dorf bei 21,75 %. 

12 Anträge wurden abgelehnt. 

In 563 Fällen erfolgte aus verschiedensten Gründen 
eine Neuberechnung während des Elterngeldbe-
zuges oder eine endgültige Feststellung nach Ab-
lauf des Bezuges.

Bewilligt wurde Elterngeld im Jahr 2012 in Höhe von 
rund 15 Mio. Euro. 

Die Bearbeitungsdauer liegt in über 50 Prozent der 
Anträge unter 2 Wochen. Mehr als 30 Prozent der 
Anträge werden innerhalb eines Monats entschie-
den. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit aller 
Anträge lag im Kalenderjahr 2012 bei 21 Tagen. So-
mit ist gewährleistet, dass die Eltern nach Wegfall 
ihres Einkommens aus Erwerbstätigkeit möglichst 
übergangslos das Elterngeld erhalten.

 
Im Jahr 2012 sind insgesamt 20 Widersprüche ein-
gegangen. Dies entspricht einer Quote von unter 
1 Prozent. 16 Widersprüchen konnte abgeholfen 
werden. Drei Widersprüche wurden durch Erteilung 
eines Widerspruchsbescheides von der Bezirksre-
gierung Münster zurückgewiesen. 

Auch im Kalenderjahr 2012 wurden die in den Rat-
häusern der Städte Ahlen und Beckum angebotenen 
Sprechtage vielfach in Anspruch genommen. Hier 
wurden Beratungen und Dienstleistungen sowohl 
zum Thema Bundeselterngeld und Elternzeit als 
auch zum Schwerbehindertenrecht, durchgeführt. 
Insgesamt besuchten in Ahlen 156 und in Beckum 
83 Personen die Sprechtage. 

Dieses Angebot der Außensprechtage wird auch 
im Jahr 2013 weiterhin aufrechterhalten. Jeden 2. 
Dienstag und Donnerstag im Monat befi ndet sich je-
weils eine Mitarbeiterin vor Ort in  den Stadtverwal-
tungen Ahlen und Beckum, um Antragsteller persön-
lich zu beraten und Anträge entgegenzunehmen.

Informationsveranstaltungen und Vorträge zum El-
terngeld- und Elternzeitgesetz werden auch im Ka-
lenderjahr 2013 angeboten und von Institutionen, 
wie z.B. den Schwangerschaftsberatungsstellen, 
Hebammenpraxen und Familienbildungsstätten in 
Anspruch genommen.
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Die zuletzt aufgedeckten rechtsextremen Ereignisse 
in Deutschland machen nochmals die weiterhin be-
stehenden Formen rechts motivierter Gewalt in un-
serem Land deutlich. Diese Gewalt macht auch vor 
dem Kreis Warendorf nicht halt. Daher tritt der Kreis 
Warendorf aktiv für Demokratie und Vielfalt und ge-
gen politische motivierte Gewalt ein. 

Arbeitskreis mit Zivilcourage für Demokratie ge-
gen Rechtsextremismus
Der Arbeitskreis „mit Zivilcourage für Demokratie 
gegen Rechtextremismus“ trifft sich seit 2009 regel-
mäßig mit dem Ziel, die aktuellen Entwicklungen im 
Bereich des Rechtsextremismus im Kreis Warendorf 
zu beobachten. Hierüber erfolgt ein Austausch so-
wie die Planung von Projekten und Maßnahmen zur 
Prävention. Neben Fachkräften aus dem gesamten 
Kreis Warendorf ist auch die mobile Beratung gegen 
Rechtsextremismus (mobim) im Arbeitskreis ver-
treten. Die regelmäßigen Berichte von mobim über 
aktuelle rechtsextreme Entwicklungen und Bewe-
gungen im Kreis Warendorf und darüber hinaus sind 
für den Arbeitskreis von großem Nutzen. 

Aktionstag 8. Mai für Zivilcourage und Demokra-
tie gegen Rechtsextremismus 
Um die Themen Rechtsextremismus und Demokra-
tie in das Bewusstsein der Bürger und Bürgerinnen 
aller Altersgruppen im Kreis Warendorf zu rufen und 
sie dafür zu sensibilisieren, fi ndet jährlich am 8. Mai 
der Aktionstag für Zivilcourage und Demokratie ge-
gen Rechtsextremismus im Kreis Warendorf statt. 
Kommunen aus dem gesamten Kreis Warendorf 
führen an diesem vom Arbeitskreis initiierten Akti-
onstag öffentliche und interne Veranstaltungen zum 
genannten Inhalt durch. So wurden in diesem Jahr 
in den Kommunen Ahlen, Beckum, Beelen, Waders-
loh und Warendorf Veranstaltungen, Informationsa-
bende und Ausstellungen zum Thema Demokratie 
und Vielfalt durchgeführt. 
Unter anderem veranstaltete der Jugendtreff Villa 
Mauritz in Kooperation mit den Schulen in Waders-
loh einen Informationstag für Schüler der 9. Klassen 
über Lifestyle, Lebenswelten und Erkennungsmerk-
male rechter Gruppen. Im Anschluss wurden rechts-
radikale Aufkleber, sogenannte Spuckies, auf La-

Für Demokratie und Vielfalt - gegen politisch motivierte Gewalt
ternen, Straßenschildern, Mülleimern etc. von den 
Schülern entfernt.

In Wadersloh ent-
fernt eine Schüle-
rin einen Spuckie 
vom Verkehrs-
schild.

Des Weiteren berichtete z.B. das Paul-Spiegel-Be-
rufskolleg in Warendorf über das laufende Projekt 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und 
über eine geplante Patenschaft mit einer Schule in 
Israel. 
Presseartikel im Anhang

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage
Das Projekt Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage (SOR – SMC) richtet sich an Schüler wei-
terführender Schulen. Dieser Titel ist ein Art Selbst-
verpfl ichtung der Schüler- und Lehrerschaft sich ge-
gen Diskriminierung, Mobbing und Gewalt jeglicher 
Form zu wenden. Es schult und begleitet Schüler-
vertreter für die Arbeit an „ihrer“ Schule zu den ge-
nannten Themen. 

Quelle: Westfälische Nachrichten, 07.05.2012Quelle: Westfälische Nachrichten, 07.05.2012
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Bereits 12 Schulen im Kreis Warendorf tragen den 
Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Cou-
rage“. Drei weitere Schulen befinden sich auf dem 
Weg, diesen Titel zu erlangen. Die Schüler und Leh-
rer der Schulen machten auch im Jahr 2012 aktiv 
auf Diskriminierung und Gewalt aufmerksam, um 
mehr Demokratie und Vielfalt zu fördern. Das Amt 
für Kinder, Jugendliche und Familien unterstützte 
die Schulen bei der Durchführung und Umsetzung 
von Veranstaltungen sowie bei dem Erlangen des 
Titels „Schule ohne Rassismus – Schule mit Cou-
rage“.

Folgende Schulen sind bereits zertifizierte SOR 
– SMC Schulen: 

• Städt. Gymnasium, Ahlen
• Bodelschwinghschule, Ahlen
• Fritz-Winter-Gesamtschule, Ahlen
• Städt. Realschule, Ahlen
• Berufskolleg, Ahlen 
• St. Michael Gymnasium, Ahlen 
• Von-Galen-Hauptschule, Beelen 
• Christ-König-Hauptschule, Drensteinfurt 
• Kopernikus Gymnasium, Neubeckum
• Thomas-Morus-Gymnasium, Oelde 
• Paul-Spiegel-Berufskolleg, Warendorf 

 
Ausblick 2013
Der Kreis Warendorf greift die Thematik Demokratie 
und Vielfalt gegen politisch motivierte Gewalt sowie 
Rassismus im Jahr 2012 und darüber hinaus aktiv 
auf. Viele Projekte und Aktivitäten wurden im Kreis 
Warendorf umgesetzt und vom Amt für Kinder, Ju-
gendliche und Familien gefördert und unterstützt. 

Der Arbeitskreis mit Zivilcourage für Demokratie ge-
gen Rechtsextremismus wird auch 2013 weiterhin 
die Entwicklungen im Bereich Rechtsextremismus 
beobachten und Projekte und Maßnahmen zur Prä-
vention abstimmen. 

Bereits im Januar 2013 veranstaltete der Arbeits-
kreis ein Vernetzungstreffen aller SOR – SMC- 
Schulen sowie aller Schulen, die den Titel anstreben 

bzw. sich für das Projekt SOR – SMC interessieren. 
Im Rahmen dieses Treffens finden Workshops zum 
Thema „Lifestyle der rechten Szene“, „Planung von 
Aktionstagen“ sowie für Lehrer „Das Projekt SOR 
- SMC im Unterricht“ statt. Außerdem steht der Er-
fahrungsaustausch unter den Teilnehmern im Mittel-
punkt. 

Darüber hinaus veranstaltete das Amt für Kinder, 
Jugendliche und Familien in Kooperation mit der 
Stadt Warendorf und der Beratungsstelle mobim im 
Februar 2012 einen Workshop zum Thema: „Was 
tun gegen Rassismus und Rechtsextremismus in 
der Jugend(verbands)arbeit“. An dem Workshop 
nahmen Jugendleiter / Multiplikatoren aus der Ju-
gendarbeit sowie Schülervertreter teil. Einige Teil-
nehmer äußerten den Wunsch, konkrete Aktionen 
gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu pla-
nen und durchzuführen. Seit Juni 2012 treffen sich 
die Koordinatoren des Workshops, um das weitere 
Vorgehen bezüglich der Umsetzung konkreter Akti-
onen mit den interessierten Teilnehmern der Veran-
staltung zu besprechen. 
Im Dezember 2012 fand bereits ein Film- und Dis-
kussionsabend in Warendorf statt. Im Frühjahr 2013 
soll eine weitere Veranstaltung folgen.
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Veranstaltungen
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Veranstaltungen, die vom Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien im Jahr 2012 ausgerichtet wurden 
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Statistikteil
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Entwicklung der Kostenbeiträge und Kostenerstattungen für 
Heimunterbringungen in €
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Entwicklung der Fallzahlen der Heimunterbringungen (Stand jeweils 
zum 31.12. sowie durchschnittliche Unterbringungen im Jahr)
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Entwicklung Familiengerichtshilfe
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Unterhaltsvorschuss - Entwicklung der Fallzahlen
(Stichtagszahlen zum 31.12.)
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